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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1  
Gesetz über den Verfassungsschutz in Berlin 
(Verfassungsschutzgesetz Berlin – VSG Bln)

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1 
Einrichtung und Organisation der Verfassungsschutzbehörde

§ 1	 Einrichtung der Verfassungsschutzbehörde 
§ 2	 Bindung an Gesetz und Recht 
§ 3	 Einstandspflicht der Dienstkräfte 
§ 4	� Interne Aufsicht über die Abteilung für Verfassungs-

schutz 

Abschnitt 2  
Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde 

Unterabschnitt 1 
Aufgaben im Verfassungsschutzverbund

§ 5	 Aufgaben gemäß dem Bundesverfassungsschutzgesetz 
§ 6	 Begriffsbestimmungen 
§ 7	 �Tätigwerden des Bundesamts für Verfassungsschutz im 

Land Berlin 
§ 8	 �Grenzüberschreitendes Tätigwerden der Verfassungs-

schutzbehörden der Länder 

Unterabschnitt 2 
Weitere Aufgaben zum Wohle des Landes Berlin

§ 9	� Information des Senats, des Abgeordnetenhauses und 
anderer staatlicher Stellen des Landes Berlin 

§ 10	 Information der Öffentlichkeit 

Abschnitt 3 
Befugnisse der Verfassungsschutzbehörde, gerichtliche Kontrolle, 

Datenverarbeitung und Informationsübermittlung

Unterabschnitt 1 
Allgemeine Befugnisse, Beobachtung und Verhältnismäßigkeit

§ 11	 Allgemeine Befugnisse 

§ 12	 Beobachtung 
§ 13	� Erhöhtes und besonders erhöhtes öffentliches Interesse 

an der Beobachtung 
§ 14	 Verhältnismäßigkeit 
§ 15	 Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung 
§ 16	 Schutz zeugnisverweigerungsberechtigter Personen 

Unterabschnitt 2  
Auskünfte, Akten- sowie Registereinsicht und  

Auskunftsersuchen 
§ 17	 Auskünfte bei öffentlichen Stellen 
§ 18	 Einsichtnahme in Akten und Register 
§ 19	 �Auskunftsersuchen zu Bestands- und gleichstehenden 

Daten 
§ 20	 Auskunftsersuchen zu Verkehrs- und Nutzungsdaten 
§ 21	 Weitere Auskunftsersuchen 
§ 22	 �Besondere Vorschriften für Auskunftsersuchen nach den 

§§ 19 bis 21 

Unterabschnitt 3  
Nachrichtendienstliche Mittel 

§ 23	 Anwendung nachrichtendienstlicher Mittel 
§ 24	 Gezielter personenbezogener Einsatz 
§ 25	 Ortung von Mobilfunkendgeräten 
§ 26	 Verdeckt eingesetzte Dienstkräfte 
§ 27	 Vertrauensleute 
§ 28	 Observation 
§ 29	� Abhören und Aufzeichnen des nichtöffentlich  

gesprochenen Wortes 

Unterabschnitt 4  
Gerichtliche Kontrolle 

§ 30	 Zuständigkeit 
§ 31	 Verfahren 
§ 32	 Aktenverwaltung 
§ 33	 Dringlichkeitsanordnung 

Gesetz
zur Änderung von Vorschriften  

auf dem Gebiet des Verfassungsschutzrechts
Vom 9. März 2026
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Unterabschnitt 5  
Datenverarbeitung 

§ 34	 Befugnis zur Datenverarbeitung 
§ 35	 Dauer der Speicherung 
§ 36	 �Beseitigung von Unrichtigkeiten und Widerspruch be-

troffener Personen 
§ 37	 Dateianordnungen 

Unterabschnitt 6  
Informationsübermittlung 

§ 38	� Informationsaustausch mit Behörden des Bundes oder 
eines anderen Landes 

§ 39	� Vereinsverbot und Verfahren vor dem Bundesverfas-
sungsgericht 

§ 40	 Aufklärung oder Verfolgung von Straftaten 
§ 41	 �Fachbehördliche Ersuchen, Erfüllung von Nachberichts- 

und Unterrichtungspflichten sowie Gefahrenabwehr 
§ 42	 �Öffentliche Stellen außerhalb des Geltungsbereichs des 

Grundgesetzes 
§ 43	 Nicht personenbezogene Informationen 
§ 44	 Nicht-öffentliche Stellen 
§ 45	 �Übermittlung im Interesse betroffener Personen; Kinder- 

und Jugendhilfe sowie Deradikalisierung 
§ 46	 �Verwendungsbeschränkung, Dokumentation, Zweckän-

derung 
§ 47	 Übermittlung an die Verfassungsschutzbehörde 
§ 48	 Übermittlungsverbote 

Unterabschnitt 7 
Besondere Vorschriften für die Wohnraumüberwachung  

und Online-Durchsuchung
§ 49	 Wohnraumüberwachung 
§ 50	 Online-Durchsuchung 
§ 51	 Richtervorbehalt 
§ 52	 Mitteilungen, Übermittlungen und Löschfristen 

Abschnitt 4 
Auskunft und Akteneinsicht

§ 53	 Auskunftsanspruch 
§ 54	 Akteneinsicht 
§ 55	 Unabhängige Datenschutzkontrolle 

Abschnitt 5 
Parlamentarische Kontrolle und Benachrichtigungspflichten

§ 56	 Ausschuss für Verfassungsschutz 
§ 57	 Geheimhaltung 
§ 58	 Aufgaben und Befugnisse des Ausschusses 
§ 59	 Bevollmächtigter des Ausschusses für Verfassungsschutz 
§ 60	 Berichtspflichten 
§ 61	 Benachrichtigungspflichten

Abschnitt 6  
Abschließende Vorschriften

§ 62	 Prüf- und Löschfristen 
§ 63	 Zuständigkeiten für Entscheidungen 
§ 64	 Personalentwicklung 
§ 65	 Bestimmungen des Berliner Datenschutzgesetzes 
§ 66	 Strafvorschriften 
§ 67	 Einschränkung von Grundrechten 

Abschnitt 1 
Einrichtung und Organisation der Verfassungsschutzbehörde 

§ 1  
Einrichtung der Verfassungsschutzbehörde 

(1) Zum Schutz der Verfassungsschutzgüter, das heißt zum Schutz 
1.	 der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, des Bestandes 

und der Sicherheit des Bundes und der Länder sowie der Ver-
fassungsorgane des Bundes und der Länder und ihrer Mitglieder 
vor einer ungesetzlichen Beeinträchtigung ihrer Amtsführung, 

2.	 vor Bestrebungen, die durch Anwendung von Gewalt oder dar-
auf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der 
Bundesrepublik Deutschland gefährden und 

3.	 des Gedankens der Völkerverständigung, insbesondere vor Be-
strebungen gegen das friedliche Zusammenleben der Völker, 

besteht im Land Berlin eine Verfassungsschutzbehörde. 
(2) Verfassungsschutzbehörde ist die für Inneres zuständige Se-

natsverwaltung. Ihre Aufgaben werden von einer gesonderten Ab-
teilung, der Abteilung für Verfassungsschutz, wahrgenommen. Die 
Leitung der Abteilung für Verfassungsschutz soll nur einer Person 
übertragen werden, die über die Befähigung zum Richteramt ver-
fügt. 
(3) Die Abteilung für Verfassungsschutz darf keine polizeilichen 

Aufgaben wahrnehmen. Ihr stehen keine polizeilichen Befugnisse 
zu; sie darf die Dienststellen der Polizei auch nicht im Wege der 
Amtshilfe um Maßnahmen ersuchen, zu denen sie selbst nicht be-
fugt ist. 

§ 2  
Bindung an Gesetz und Recht

Die Verfassungsschutzbehörde ist an Gesetz und Recht gebunden 
(Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes). 

§ 3  
Einstandspflicht der Dienstkräfte 

Die Dienstkräfte der Abteilung für Verfassungsschutz haben ne-
ben den allgemeinen Pflichten die sich aus dem Wesen des Verfas-
sungsschutzes und ihrer dienstlichen Stellung ergebenden besonde-
ren Pflichten. Sie haben sich jederzeit für die Verfassungsschutzgüter 
nach § 1 Absatz 1 einzusetzen. 

§ 4  
Interne Aufsicht über die Abteilung für Verfassungsschutz 

Die Leitung der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung kon-
trolliert die Abteilung für Verfassungsschutz. Sie richtet hierzu eine 
von der Abteilung für Verfassungsschutz organisatorisch getrennte 
Aufsicht ein. Die Aufsicht ist unbeschadet ihrer Verantwortung ge-
genüber der Leitung der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung 
im Übrigen in der Durchführung von Prüfungen und der Beurteilung 
von Prüfungsvorgängen unabhängig. 

Abschnitt 2 
Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde 

Unterabschnitt 1  
Aufgaben im Verfassungsschutzverbund 

§ 5  
Aufgaben gemäß dem Bundesverfassungsschutzgesetz 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde arbeitet mit dem Bund und 
den Ländern in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes zusam-
men. Die ihr zu diesem Zwecke zugewiesenen Aufgaben werden 
durch das Bundesverfassungsschutzgesetz vom 20. Dezember 
1990 (BGBl. I S. 2954, 2970), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 25. Oktober 2024 (BGBl.  2024 I Nr. 332) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung bestimmt. 
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(2) Zu den in Absatz 1 genannten Aufgaben gehört, dass die Ver-
fassungsschutzbehörde Informationen sammelt und auswertet, ins-
besondere sach- und personenbezogene Auskünfte, Nachrichten und 
Unterlagen, über 
1.	 in §  3 Absatz  1 Nummer 1, 3 und 4 des Bundesverfassungs-

schutzgesetzes genannte Bestrebungen, 
2.	 in § 3 Absatz 1 Nummer 2 des Bundesverfassungsschutzgeset-

zes genannte sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche 
Tätigkeiten im Geltungsbereich des genannten Gesetzes für eine 
fremde Macht. 

(3) Zu den in Absatz 1 genannten Aufgaben gehört ferner, dass die 
Verfassungsschutzbehörde mitwirkt 
1.	 bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen, denen im öffentli-

chen Interesse geheimhaltungsbedürftige Tatsachen, Gegenstän-
de oder Erkenntnisse anvertraut werden, die Zugang dazu er-
halten sollen oder ihn sich verschaffen können, 

2.	 bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen, die an sicherheits-
empfindlichen Stellen von lebens- oder verteidigungswichtigen 
Einrichtungen beschäftigt sind oder werden sollen, 

3.	 bei technischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von im öf-
fentlichen Interesse geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen, Ge-
genständen oder Erkenntnissen gegen die Kenntnisnahme durch 
Unbefugte, 

4.	 bei der Überprüfung von Personen in sonstigen gesetzlich be-
stimmten Fällen und 

5.	 bei der Geheimschutzbetreuung von nicht-öffentlichen Stellen 
durch den Bund oder durch ein Land. 

§ 6  
Begriffsbestimmungen 

(1) Für die in § 5 Absatz 1 bis 3 genannten Aufgaben werden die 
Begriffe durch § 4 Absatz 1 Satz 1 bis 4 des Bundesverfassungs-
schutzgesetzes bestimmt. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Begriffsbestimmungen sind auf die 
übrigen Vorschriften dieses Gesetzes entsprechend anzuwenden. 
Satz 1 gilt nicht, wenn dieses Gesetz eine abweichende Begriffsbe-
stimmung trifft. 
(3) Die freiheitliche demokratische Grundordnung umfasst die 

zentralen Grundprinzipien, die für den freiheitlichen Verfassungs-
staat unentbehrlich sind. Dies sind:
1.	 die Würde des Menschen, deren Garantie insbesondere die Wah-

rung personaler Individualität, Identität und Integrität sowie die 
elementare Rechtsgleichheit umfasst,

2.	 das Demokratieprinzip, worunter insbesondere die Möglichkeit 
gleichberechtigter Teilnahme aller Bürgerinnen und Bürger am 
Prozess der politischen Willensbildung und die Rückbindung 
der Ausübung der Staatsgewalt an das Volk fallen,

3.	 das Rechtsstaatsprinzip durch die Rechtsbindung der öffentli-
chen Gewalt und die Kontrolle dieser Bindung durch unabhän-
gige Gerichte und das Gewaltmonopol des Staates.

(4) Besonders bedeutende Rechtsgüter sind 
1.	 die Verfassungsschutzgüter, 
2.	 Güter oder Sachen, deren Erhaltung im besonderen öffentlichen 

Interesse geboten ist, sowie 
3.	 Leib, Leben, Freiheit, sexuelle Selbstbestimmung oder ein im 

Einzelfall vergleichbar gewichtiges Rechtsgut einer Person. 
(5) Eine dringende Gefahr liegt vor, wenn eine konkrete Sachlage 

oder ein Verhalten bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu erwar-
tenden Geschehens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in aller-
nächster Zukunft einen größeren Schaden verursachen wird. 
(6) Eine konkretisierte Gefahr liegt vor, wenn sich der zum Scha-

den führende Kausalverlauf zwar noch nicht mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit vorhersehen lässt, aber bereits bestimmte Tatsa-
chen im Einzelfall auf die Entstehung einer konkreten Gefahr für ein 
besonders bedeutendes Rechtsgut hinweisen. 

§ 7 
Tätigwerden des Bundesamts für Verfassungsschutz  

im Land Berlin 
Das Tätigwerden des Bundesamts für Verfassungsschutz im Land 

Berlin wird durch § 5 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzgeset-
zes bestimmt. 

§ 8  
Grenzüberschreitendes Tätigwerden der  
Verfassungsschutzbehörden der Länder 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde eines anderen Landes darf in 
Berlin nur im Einvernehmen mit der Verfassungsschutzbehörde des 
Landes Berlin tätig werden. 

(2) Die Verfassungsschutzbehörde des Landes Berlin darf in ei-
nem anderen Land nur mit dessen Einvernehmen tätig werden. 

Unterabschnitt 2  
Weitere Aufgaben zum Wohle des Landes Berlin 

§ 9  
Information des Senats, des Abgeordnetenhauses und anderer  

staatlicher Stellen des Landes Berlin 
Die Verfassungsschutzbehörde unterrichtet den Senat, das Abge-

ordnetenhaus von Berlin und andere zuständige staatliche Stellen 
des Landes Berlin über Gefahren auf Grund von Bestrebungen und 
Tätigkeiten nach § 5 Absatz 2, um es ihnen insbesondere zu ermög-
lichen, rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr dieser 
Gefahren zu ergreifen. 

§ 10  
Information der Öffentlichkeit 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde unterrichtet die Öffentlichkeit 
mindestens einmal innerhalb eines Kalenderjahres über Bestrebun-
gen und Tätigkeiten nach § 5 Absatz 2. Sie darf die Unterrichtung 
bereits dann vornehmen, wenn hinreichend gewichtige tatsächliche 
Anhaltspunkte für eine solche Bestrebung oder Tätigkeit vorliegen.
(2) Der Öffentlichkeit dürfen personenbezogene Daten mitgeteilt 

werden, wenn dies für das Verständnis des Zusammenhangs oder der 
Darstellung von Organisationen oder unorganisierten Gruppierun-
gen erforderlich ist und die Interessen der Allgemeinheit das schutz-
würdige Interesse der betroffenen Person überwiegen. 

Abschnitt 3  
Befugnisse der Verfassungsschutzbehörde, gerichtliche Kontrolle, 

Datenverarbeitung und Informationsübermittlung 

Unterabschnitt 1  
Allgemeine Befugnisse, Beobachtung und Verhältnismäßigkeit 

§ 11 
Allgemeine Befugnisse 

(1) Soweit nicht besondere Rechtsvorschriften gelten, darf die 
Verfassungsschutzbehörde Informationen einschließlich personen-
bezogener Daten auch ohne Kenntnis der betroffenen Person sam-
meln und auswerten, soweit dies erforderlich ist 
1.	 zur Erfüllung ihrer Aufgaben einschließlich der Vorgangsver-

waltung, 
2.	 zur Erforschung und Bewertung der hierfür erforderlichen 

Nachrichtenzugänge oder 
3.	 zum Schutz ihrer Dienstkräfte, Einrichtungen, Gegenstände und 

Nachrichtenzugänge vor die Anwendung von Gewalt bejahen-
den Bestrebungen und sicherheitsgefährdenden sowie geheim-
dienstlichen Tätigkeiten. 

(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf personenbezogene Daten 
Unbeteiligter nicht erheben, es sei denn, dass diese mit einer zu er-
hebenden Information untrennbar verbunden sind oder eine Tren-
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nung nur mit unvertretbarem Aufwand möglich wäre; in diesem Fall 
dürfen die Daten Unbeteiligter im Übrigen nicht verwertet werden. 

(3) Die Verfassungsschutzbehörde darf personenbezogene Daten 
über den Anlass und Zweck hinaus, zu dem sie erhoben wurden, 
auch für einen anderen in Absatz 1 genannten Zweck verwenden. 

(4) Die Befugnisse nach dem Berliner Sicherheitsüberprüfungs-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 2001 
(GVBl. S.  243), das zuletzt durch Artikel  3 des Gesetzes vom 
13.  Juni 2018 (GVBl. S. 418) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung bleiben unberührt. 

§ 12 
Beobachtung 

(1) Voraussetzung für die Sammlung und Auswertung von Infor-
mationen ist, dass tatsächliche Anhaltspunkte für eine Bestrebung 
oder Tätigkeit nach § 5 Absatz 2 vorliegen. 

(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur Erforschung, ob die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen, nur Informationen ein-
schließlich personenbezogener Daten aus allgemein zugänglichen 
Quellen verarbeiten. Die nach Satz  1 erhobenen Daten sind nach 
Ablauf von zwei Jahren zu löschen; dies gilt nicht, wenn spätestens 
von diesem Zeitpunkt an die Voraussetzungen des Absatzes 1 vor-
liegen. Sätze  1 und 2 gelten für das Anlegen personenbezogener 
Akten entsprechend. 
(3) Die Beobachtung ist zu beenden, wenn ihre Dauer zum Grad 

der Beobachtungsbedürftigkeit und zum Gewicht der hierfür gesam-
melten Informationen außer Verhältnis steht. Sie ist in der Regel zu 
beenden, wenn binnen fünf Jahren keine weiteren tatsächlichen An-
haltspunkte hinzugetreten sind. 

§ 13 
Erhöhtes und besonders erhöhtes öffentliches Interesse  

an der Beobachtung 
(1) An der Beobachtung einer Bestrebung nach § 5 Absatz 2 Num-

mer 1 besteht ein erhöhtes öffentliches Interesse, wenn ihre Fähig-
keit oder Möglichkeit, sich wirksam gegen Verfassungsschutzgüter 
zu stellen, gesteigert ist und es sich deshalb um eine Bestrebung von 
erhöhter Beobachtungsbedürftigkeit handelt; dies ist in der Regel 
der Fall, wenn sie
1.	 nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Mitglieder den Straf-

gesetzen zuwiderläuft oder sich kämpferisch-aggressiv gegen 
ein Verfassungsschutzgut richtet, 

2.	 ihre Existenz, Organisation, Ziele oder Tätigkeit in erheblichem 
Maße zu verschleiern sucht, 

3.	 in erheblichem Maße oder in besonders wirkungsvoller Art Pro-
paganda betreibt oder 

4.	 systematisch Fehlinformationen verbreitet oder Einschüchte-
rung betreibt, um die öffentliche politische Willensbildung zu 
beeinträchtigen oder den öffentlichen Frieden zu stören. 

Setzt die Anordnung des Einsatzes eines nachrichtendienstlichen 
Mittels voraus, dass diese zur Aufklärung einer Bestrebung von er-
höhter Beobachtungsbedürftigkeit erfolgt, ist vor jeder Anordnung 
zu prüfen, ob das erhöhte öffentliche Interesse unter Berücksichti-
gung der Dauer der Beobachtung und des Gewichts der dabei ge-
wonnenen Informationen fortbesteht. 
(2) An der Beobachtung einer Tätigkeit nach § 5 Absatz 2 Num-

mer 2 besteht ein besonders erhöhtes öffentliches Interesse. Dassel-
be gilt für eine Bestrebung nach Absatz 1, wenn ihre Fähigkeit oder 
Möglichkeit, sich wirksam gegen Verfassungsschutzgüter zu stellen, 
erheblich gesteigert ist und es sich deshalb um eine Bestrebung von 
besonders erhöhter Beobachtungsbedürftigkeit handelt; dies ist in 
der Regel der Fall, wenn sie
1.	 nach Größe und gesellschaftlichem Einfluss, insbesondere auf 

Grund des Gesamtbildes von Mitglieder- und Unterstützerzahl, 
Organisationsstruktur, Mobilisierungsgrad, Aktionsfähigkeit 
und Finanzkraft geeignet ist, ein Verfassungsschutzgut erheb-
lich zu beeinträchtigen, oder

2.	 mit der Bereitschaft einhergeht, im Zusammenhang mit der Be-
teiligung an der Bestrebung oder Tätigkeit eine Straftat zu be-
gehen, die mit einer Höchststrafe von mindestens drei Jahren 
Freiheitsstrafe bedroht ist und sich gegen ein besonders bedeu-
tendes Rechtsgut gemäß § 6 Absatz 3 richtet.

Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

§ 14  
Verhältnismäßigkeit 

(1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen hat die 
Verfassungsschutzbehörde diejenige zu treffen, welche die Allge-
meinheit und die betroffene Person am wenigsten beeinträchtigt. 
(2) Eine Maßnahme ist nur zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist 

oder sich zeigt, dass er nicht erreicht werden kann. Sie ist unzuläs-
sig, wenn sie absehbar zu einem Nachteil führen würde, der zu dem 
erstrebten Erfolg außer Verhältnis steht. 

§ 15  
Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung 

(1) Die Erhebung von Daten ist unzulässig, soweit hinreichend 
gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, dass durch sie al-
lein Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 
gewonnen werden würden. 
(2) Treten die Voraussetzungen des Absatzes 1 während der Da-

tenerhebung ein, ist sie zu unterbrechen. Ist eine Unterbrechung 
nicht möglich, würde sie Leib und Leben einer Person gefährden 
oder sonst zu einem schweren Nachteil führen, sind die erhobenen 
Daten unverzüglich zu vernichten; ihre Verwertung ist ausgeschlos-
sen. Die Tatsache der Erlangung und die Vernichtung der Daten sind 
zu dokumentieren. Die Dokumentation ist gesondert aufzubewahren 
und durch technische und organisatorische Maßnahmen zu sichern; 
sie ist nach Ablauf eines Jahres zu vernichten. 
(3) Soweit sich nach der Erhebung von Daten herausstellt, dass 

Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung er-
langt worden sind, gilt Absatz 2 entsprechend. 

§ 16  
Schutz zeugnisverweigerungsberechtigter Personen 

(1) Die Erhebung von Daten ist unzulässig, wenn hinreichend ge-
wichtige tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, dass durch sie bei 
einer zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigten Person nach 
§ 53 Absatz 1 Satz 1 der Strafprozessordnung oder einer nach § 53a 
Absatz  1 Satz  1 der Strafprozessordnung gleichstehenden Person 
allein Erkenntnisse gewonnen werden würden, über welche die ge-
nannte Person das Zeugnis verweigern dürfte. § 15 Absatz 2 und 3 
gilt entsprechend. 
(2) Die Vorschrift des Absatzes 1 gilt nicht, soweit von der zur 

Verweigerung des Zeugnisses berechtigten Person selbst eine Be-
strebung oder Tätigkeit nach § 5 Absatz 2 ausgeht. 

Unterabschnitt 2  
Auskünfte, Akten- und Registereinsicht  

sowie Auskunftsersuchen 

§ 17  
Auskünfte bei öffentlichen Stellen 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur Aufklärung einer Be-
strebung oder Tätigkeit nach § 5 Absatz 2 bei öffentlichen Stellen 
Auskünfte einholen, wenn die betreffende Information einschließ-
lich personenbezogener Daten 
1.	 nicht aus allgemein zugänglichen Quellen, 
2.	 nur mit übermäßigem Aufwand oder 
3.	 nur durch eine die betroffene Person stärker belastende Maß-

nahme
erhoben werden kann. Dasselbe gilt für die Überprüfung einer Er-
kenntnis, die bei der Verfassungsschutzbehörde bereits vorhanden 
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und für eine Informationsübermittlung an eine öffentliche Stelle zur 
Sicherheitsüberprüfung nach § 5 Absatz 3 Nummer 1 und 2 von Be-
deutung ist. 

(2) Einer Begründung von Ersuchen der Verfassungsschutzbehör-
de bedarf es nicht, soweit dies dem Schutz der betroffenen Person 
dient oder eine Begründung den Zweck der Maßnahme gefährden 
würde. Die in Anspruch genommene Stelle darf nur die Informatio-
nen übermitteln, die bei ihr bereits bekannt sind. Sie ist zur Über-
mittlung und auf Verlangen zum Stillschweigen verpflichtet; entge-
genstehende gesetzliche Vorschriften bleiben unberührt. Im Übrigen 
gilt § 47. 

(3) Die Verfassungsschutzbehörde hat das Ersuchen um Übermitt-
lung personenbezogener Daten zu dokumentieren. 

§ 18 
Einsichtnahme in Akten und Register

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf unter den Voraussetzun-
gen des § 17 Absatz 1 Akten und Register öffentlicher Stellen ein-
sehen und dort vorhandene Informationen einschließlich personen-
bezogener Daten erheben, wenn durch die Einholung einer Auskunft 
der Zweck der Maßnahme gefährdet oder die betroffene Person un-
verhältnismäßig beeinträchtigt würde. 

(2) § 17 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 19 
Auskunftsersuchen zu Bestands- und gleichstehenden Daten 
(1) Zur Aufklärung einer Bestrebung oder Tätigkeit nach § 5 Ab-

satz  2 darf die Verfassungsschutzbehörde bei denjenigen, die ge-
schäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringen oder daran 
mitwirken, Auskunft einholen über die 
1.	 in § 174 Absatz 1 Satz 1, 1. Alternative des Telekommunikati-

onsgesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBl.  I S. 1858), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2025 (BGBl. 2025 I 
Nr. 181) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung 
genannten Bestandsdaten, 

2.	 in § 174 Absatz 1 Satz 1, 2. Alternative des Telekommunikati-
onsgesetzes genannten, nach § 172 des Telekommunikationsge-
setzes erhobenen, Daten, 

3.	 die in § 174 Absatz 1 Satz 2 des Telekommunikationsgesetzes 
genannten Daten zum Schutz des Zugriffs auf Endgeräte oder 
auf Speichereinrichtungen, die in diesen Endgeräten oder hier-
von räumlich getrennt eingesetzt werden. 

Für Auskunftsersuchen nach Nummer  3 müssen die gesetzlichen 
Voraussetzungen für die konkret beabsichtigte Nutzung der Daten 
im Zeitpunkt des Ersuchens vorliegen. 
(2) Zur Aufklärung einer Bestrebung oder Tätigkeit nach § 5 Ab-

satz  2 darf die Verfassungsschutzbehörde bei denjenigen, die ge-
schäftsmäßig Teledienste anbieten oder daran mitwirken, Auskunft 
einholen über die in § 2 Absatz 2 Nummer 2 des Telekommunikati-
on-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetzes vom 23.  Juni 2021 
(BGBl. I S. 1982; 2022, S. 1045), das zuletzt durch Artikel 44 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 234) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung genannten Bestandsdaten. 
(3) Die Auskunft darf bei Unternehmen eingeholt werden, die in 

Deutschland ihren Sitz oder eine Niederlassung haben, den Dienst 
erbringen oder hieran mitwirken. 

§ 20  
Auskunftsersuchen zu Verkehrs- und Nutzungsdaten 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf Auskünfte nach § 19 auch 
einholen, wenn hierzu anhand einer zu einem bestimmten Zeitpunkt 
zugewiesenen Internetprotokoll-Adresse automatisiert Verkehrsda-
ten ausgewertet werden müssen. 
(2) Zur Aufklärung einer Bestrebung von erhöhter Beobachtungs-

bedürftigkeit gemäß §  13 Absatz  1 oder einer Tätigkeit nach §  5 
Absatz  2 Nummer  2 darf die Verfassungsschutzbehörde Auskunft 
einholen bei denjenigen, die 

1.	 geschäftsmäßig Postdienstleistungen erbringen und daran mit-
wirken, zu den Umständen des Postverkehrs, 

2.	 geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringen oder da-
ran mitwirken, zu Verkehrsdaten nach § 9 Absatz 1 Satz 1 des 
Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetzes 
und 

3.	 geschäftsmäßig digitale Dienste im Sinne des § 2 Absatz 2 Num-
mer  1 des Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-
Gesetzes anbieten oder daran mitwirken, über Nutzungsdaten 
im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 3 des Telekommunikation-
Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetzes.

(3) § 19 Absatz 3 findet entsprechende Anwendung. § 3 Absatz 2 
des Artikel 10-Gesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl. I S. 1254, 2298; 
2017 I S. 154), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Ja-
nuar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 6) geändert worden ist, gilt entspre-
chend mit der Maßgabe, dass die Auskünfte auch über Personen 
eingeholt werden dürfen, die die Leistung für die Zielperson in An-
spruch nehmen. 

§ 21  
Weitere Auskunftsersuchen 

(1) Zur Aufklärung einer Bestrebung von erhöhter Beobachtungs-
bedürftigkeit gemäß § 13 Absatz 1 oder Tätigkeit nach § 5 Absatz 2 
Nummer  2 darf die Verfassungsschutzbehörde Auskunft einholen 
bei 
1.	 Verkehrsunternehmen sowie Betreibern von Computerreservie-

rungssystemen und Globalen Distributionssystemen für Flüge 
zu Namen und Anschriften von Kundinnen und Kunden sowie 
zu Inanspruchnahme und Umständen von Transportleistungen, 
insbesondere zum Zeitpunkt von Abfertigung und Abflug sowie 
zum Buchungsweg und 

2.	 Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Finanzunter-
nehmen, Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten zu Konten, 
Konteninhabern und sonstigen Berechtigten sowie weiteren am 
Zahlungsverkehr Beteiligten und zu Geldbewegungen und 
Geldanlagen, insbesondere über Kontostand und Zahlungsein- 
und -ausgänge. 

Die Befugnis nach Satz 1 besteht nur, wenn tatsächliche Anhalt-
punkte vorliegen, die es möglich erscheinen lassen, dass ein Ver-
fassungsschutzgut konkret bedroht ist und dass das gegen das Ver-
fassungsschutzgut gerichtete Handeln erfolgreich sein kann. 
(2) Zur Aufklärung einer Bestrebung oder Tätigkeit nach § 5 Ab-

satz 2 darf die Verfassungsschutzbehörde das Bundeszentralamt für 
Steuern ersuchen, bei den Kreditinstituten einen Abruf aus dem in 
§ 93b Absatz 1 der Abgabenordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Januar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 24) in der jeweils 
geltenden Fassung bezeichneten Dateisystem vorzunehmen. Ab-
satz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) § 20 Absatz 3 gilt entsprechend. 

§ 22  
Besondere Vorschriften für Auskunftsersuchen  

nach den §§ 19 bis 21 
(1) Über die Anordnung von Auskunftsersuchen nach den §§ 20 

und 21 entscheidet die Leitung der Abteilung für Verfassungsschutz. 
(2) Dem zur Auskunft Verpflichteten ist es verboten, allein auf 

Grund eines Auskunftsersuchens einseitige Handlungen vorzuneh-
men, die für die betroffene Person nachteilig sind und die über die 
Erteilung der Auskunft hinausgehen, insbesondere bestehende Ver-
träge oder Geschäftsverbindungen zu beenden, ihren Umfang zu 
beschränken oder ein Entgelt zu erheben oder zu erhöhen. Die An-
ordnung hat auf das Verbot nach Satz  1 und darauf hinzuweisen, 
dass das Auskunftsersuchen nicht die Aussage beinhaltet, dass sich 
die betroffene Person rechtswidrig verhalten habe oder ein darauf 
gerichteter Verdacht bestehe. 
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(3) Bei Auskunftsersuchen nach § 20 Absatz 1 sind die Rechts-
grundlage und die tatsächlichen Anhaltspunkte, die das Auskunfts-
verlangen veranlassen, zu dokumentieren. 
(4) Bei Auskunftsersuchen nach § 20 Absatz 2 und § 21 Absatz 1 

sind für die Prüfung, Kennzeichnung und Löschung § 4 Absatz 1, 
Absatz 2 Satz 1 und 2 und Absatz 3 des Artikel 10-Gesetzes in der 
am 9. März 2026 geltenden Fassung entsprechend anzuwenden. Bei 
Auskunftsersuchen nach § 20 Absatz 2 sind darüber hinaus 
1.	 für Antrag, Anordnung und Durchführung die §§ 9, 10, 11 Ab-

satz 1 und 2, 17 Absatz 3, 18 des Artikel 10-Gesetzes in der am 
9. März 2026 geltenden Fassung, § 2 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Artikel 10-Gesetzes vom 25. Juli 2001 (GVBl. S. 251), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Dezember 2003 
(GVBl. S.  571) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung und 

2.	 für die Mitteilung § 12 Absatz 1 und 3 des Artikel 10-Gesetzes 
in der am 9. März 2026 geltenden Fassung und, soweit dem Ver-
pflichteten keine Entschädigung nach besonderen Bestimmun-
gen zusteht, §  20 des Artikel  10-Gesetzes in der am 9. März 
2026 geltenden Fassung

entsprechend anzuwenden. Abweichend von § 10 Absatz 3 des Ar-
tikel  10-Gesetzes in der am 9. März 2026 geltenden Fassung ge-
nügt eine räumlich und zeitlich hinreichende Bezeichnung der Tele-
kommunikation, sofern anderenfalls die Erreichung des Zwecks des 
Auskunftsersuchens aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre.
(5) Auf Auskunftsersuchen nach § 20 Absatz 2 Nummer 2 sind die 

Vorschriften des § 8b Absatz 8 Satz 4 und 5 des Bundesverfassungs-
schutzgesetzes entsprechend anzuwenden. Für die Erteilung von 
Auskünften nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, § 20 Absatz 2 
Nummer 3 und § 21 Absatz 1 gilt die Nachrichtendienste-Übermitt-
lungsverordnung vom 11. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2117), die zu-
letzt durch Artikel  7 Absatz  29 des Gesetzes vom 12. Mai 2021 
(BGBl. I S. 990) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung entsprechend. 
(6) In den Fällen der §§ 19 bis 21 sind Personen, welche an der 

Erteilung der Auskunft mitwirken, zum Stillschweigen verpflichtet. 

Unterabschnitt 3 
Nachrichtendienstliche Mittel 

§ 23  
Anwendung nachrichtendienstlicher Mittel 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf bei der Erhebung von In-
formationen nachrichtendienstliche Mittel, das heißt Methoden, 
Gegenstände und Instrumente zur verdeckten Informationsbeschaf-
fung, anwenden, insbesondere 
1.	 eine Person außerhalb des Schutzbereichs von Artikel  13 des 

Grundgesetzes verdeckt auch mit technischen Mitteln planmä-
ßig beobachten (Observation) und 

2.	 Bild- und Tonaufzeichnungen sowie Tarnpapiere und -kennzei-
chen herstellen und verwenden,

soweit nicht die Vorschriften dieses Gesetzes die Anwendung be-
sonders regeln. 
(2) Die Behörden des Landes Berlin sind verpflichtet, der Verfas-

sungsschutzbehörde Hilfe für Tarnungsmaßnahmen zu geben. 
(3) Die Verfassungsschutzbehörde darf nachrichtendienstliche 

Mittel auch zum Schutz ihrer Dienstkräfte, Einrichtungen, Gegen-
stände und Nachrichtenzugänge anwenden. Nachrichtendienstliche 
Mittel dürfen auch angewendet werden, wenn Dritte hierdurch un-
vermeidbar betroffen werden. 
(4) Bei Sicherheitsüberprüfungen gemäß § 5 Absatz 3 Nummer 1 

und 2 darf die Verfassungsschutzbehörde nur das Mittel der Tarnung 
von Dienstkräften anwenden. 

(5) Die Verfassungsschutzbehörde hat den Einsatz eines nachrich-
tendienstlichen Mittels zu dokumentieren. 

§ 24  
Gezielter personenbezogener Einsatz 

(1) Ein nachrichtendienstliches Mittel darf gezielt gegen eine be-
stimmte Person nur dann eingesetzt werden, wenn auf Grund tat-
sächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass sie
1.	 selbst an einer Bestrebung oder Tätigkeit nach § 5 Absatz 2 be-

teiligt ist oder
2.	 mit einer anderen Person, die an einer Bestrebung oder Tätigkeit 

nach § 5 Absatz 2 beteiligt ist, in Kontakt steht, eine Maßnahme 
gegen die andere Person allein nicht zur Erforschung des Sach-
verhalts ausreicht und
a)	 sie davon Kenntnis hat, dass die andere Person an der Be-

strebung oder Tätigkeit beteiligt ist, oder
b)	 die andere Person sich ihrer zur Förderung der Bestrebung 

oder Tätigkeit bedient.
(2) Die Anwendung nachrichtendienstlicher Mittel gegen Dritte 

ist unbeschadet des § 14 so zu begrenzen, dass deren Grundrechts-
beeinträchtigungen in angemessenem Verhältnis zum im Einzelfall 
erwartbaren Beobachtungsbeitrag stehen.

§ 25 
Ortung von Mobilfunkendgeräten 

(1) Zur Aufklärung einer Bestrebung oder Tätigkeit nach § 5 Ab-
satz  2 darf die Verfassungsschutzbehörde technische Mittel zur 
punktuellen Ermittlung des Standorts eines Mobilfunkendgeräts 
oder zur Ermittlung der Geräte- oder Kartennummer einsetzen. Per-
sonenbezogene Daten Dritter dürfen dabei nur erhoben werden, 
wenn dies aus technischen Gründen zur Erreichung des Zwecks 
nach Satz 1 unvermeidbar ist. Sie dürfen ausschließlich für den Da-
tenabgleich zur Ermittlung der spezifischen Kennung oder des 
Standortes des Mobilfunkendgerätes verwendet werden. Nach Be-
endigung des Einsatzes sind sie unverzüglich zu löschen.
(2) Erfolgt die Maßnahme auf eine Weise, die die Erstellung eines 

längerfristigen Bewegungsprofils erlaubt, ist sie nur zur Beobach-
tung einer erhöht beobachtungsbedürftigen Bestrebung nach §  13 
Absatz 1 oder einer Tätigkeit nach § 5 Absatz 2 Nummer 2 zulässig. 
Sie darf sich nur gegen eine Person richten, von der auf Grund tat-
sächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass sie an der Bestre-
bung oder Tätigkeit nach Satz 1 beteiligt ist oder diese Person ihren 
Anschluss benutzt.
(3) Über die Anordnung einer Maßnahme nach Absatz 2 entschei-

det das Gericht. § 28 Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend; die 
Verlängerung der Anordnung bedarf des Antrages der Verfassungs-
schutzbehörde.

§ 26  
Verdeckt eingesetzte Dienstkräfte 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf eigene Dienstkräfte unter 
einer ihnen verliehenen und auf Dauer angelegten Legende als ver-
deckt eingesetzte Dienstkräfte einsetzen. Soll eine Maßnahme 
1.	 über sechs Monate andauern, 
2.	 auf eine bestimmte Person zielen, 
3.	 schutzwürdiges Vertrauen in Anspruch nehmen oder 
4.	 gezielt in zu privaten Wohnzwecken genutzten Räumlichkeiten 

durchgeführt werden, 
ist dies nur zur Aufklärung einer Bestrebung von erhöhter Beobach-
tungsbedürftigkeit gemäß § 13 Absatz 1 oder einer Tätigkeit nach 
§  5 Absatz  2 Nummer  2 zulässig. Eine Maßnahme im Sinne von 
Satz 2 Nummer 2 oder Nummer 4, bei der unter Berücksichtigung 
ihrer voraussichtlichen Dauer und der Umstände ihrer Durchführung 
zu erwarten ist, dass der persönliche Lebensbereich in besonderem 
Maße betroffen wird, ist nur zur Aufklärung einer Bestrebung oder 
Tätigkeit von besonders erhöhter Beobachtungsbedürftigkeit gemäß 
§  13 Absatz  2 zulässig. Verdeckt eingesetzte Dienstkräfte dürfen 
unter Verwendung ihrer Legende eine Wohnung mit dem Einver-
ständnis der berechtigten Person betreten. Das Einverständnis darf 
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§ 27  
Vertrauensleute 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf Privatpersonen, deren 
planmäßige und dauerhafte Zusammenarbeit mit der Verfassungs-
schutzbehörde Dritten nicht bekannt ist, als Vertrauensleute einset-
zen. Für den Einsatz ist § 26 mit der Maßgabe entsprechend anzu-
wenden, dass der Anordnung eine Anwerbungs- und Erprobungszeit 
von zwölf Monaten vorausgehen darf; eine einmalige Verlängerung 
um weitere sechs Monate ist zulässig, wenn die Eignung der Person 
noch nicht hinreichend beurteilt werden kann. Über die Anwer-
bungs- und Erprobungszeit sowie ihre Verlängerung entscheidet die 
Leitung der Abteilung für Verfassungsschutz. 
(2) Als Vertrauensleute dürfen Mitglieder des Europäischen Parla-

ments, des Deutschen Bundestages, eines Landesparlaments sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines solchen Mitglieds nicht an-
geworben und eingesetzt werden. Nicht angeworben und eingesetzt 
werden darf ferner eine Person, die 
1.	 minderjährig oder hinsichtlich derer der Verfassungsschutzbe-

hörde bekannt ist, dass ein sonstiger Mangel der Geschäftsfähig-
keit besteht, 

2.	 von den Geld- oder Sachzuwendungen für die Tätigkeit auf 
Dauer als alleinige Lebensgrundlage abhängen würde, 

3.	 an einem Aussteigerprogramm teilnimmt oder 
4.	 eine Eintragung im Bundeszentralregister über eine Verurteilung 

wegen eines Verbrechens oder einer Freiheitsstrafe, deren Voll-
streckung nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist, hat. 

Die Leitung der Abteilung für Verfassungsschutz kann eine Ausnah-
me von Satz 1 Nummer 4 zulassen, wenn die Verurteilung nicht als 
Täterin oder Täter eines Totschlags nach den §§ 212 und 213 des 
Strafgesetzbuchs oder einer allein mit lebenslanger Haft bedrohten 
Straftat erfolgt ist und der Einsatz zur Aufklärung von Bestrebun-
gen, die auf die Begehung von in § 3 Absatz 1 des Artikel 10-Geset-
zes in der am 9. März 2026 geltenden Fassung bezeichneten Straf-
taten gerichtet sind, unerlässlich ist. Im Fall dieser Ausnahme ist 
der Einsatz nach höchstens sechs Monaten zu beenden, wenn er zur 
Erforschung der Bestrebungen nach Satz 3 nicht zureichend gewich-
tig beigetragen hat. Auch im Weiteren ist die Qualität der gelieferten 
Informationen fortlaufend zu bewerten.

(3) Informationen von Vertrauensleuten dürfen von der Verfas-
sungsschutzbehörde nur verarbeitet werden, wenn zuvor ihre Ver-
wertbarkeit nach den §§ 15 und 16 geprüft wurde. 

§ 28  
Observation 

(1) Die Observation zu Zwecken des § 5 Absatz 2 bedarf der An-
ordnung der Leitung der Abteilung für Verfassungsschutz. Hierbei 
sind der Grund und der Umfang der Observation zu dokumentieren. 
Die Anordnung ist zu befristen; das Höchstmaß der Frist beträgt drei 
Monate. Verlängerungen um jeweils nicht mehr als drei weitere 
Monate sind zulässig, soweit die Voraussetzungen der Anordnung 
fortbestehen. 
(2) Eine langfristige Observation, das heißt eine Observation, die 

durchgehend länger als 48 Stunden oder an mehr als drei Tagen in-
nerhalb einer Woche stattfindet, ist nur zur Aufklärung einer Bestre-
bung von erhöhter Beobachtungsbedürftigkeit gemäß § 13 Absatz 1 
oder einer Tätigkeit nach § 5 Absatz 2 Nummer 2 zulässig. Dauert 
eine langfristige Observation durchgehend länger als eine Woche 
oder findet sie an mehr als 14 Tagen innerhalb eines Monats oder 
unter Einsatz technischer Mittel außerhalb der Öffentlichkeit statt, 
ist sie nur zur Aufklärung einer Bestrebung oder Tätigkeit von be-
sonders erhöhter Beobachtungsbedürftigkeit gemäß § 13 Absatz 2 
zulässig. Über die Anordnung einer langfristigen Observation ent-
scheidet das Gericht. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend; die 
Verlängerung der Anordnung bedarf des Antrages der Verfassungs-
schutzbehörde. 

(3) Im Rahmen der Durchführung einer Observation nach Ab-
satz 2 kann die Verfassungsschutzbehörde die Betreiberin oder den 
Betreiber einer Videoüberwachung von 

nicht durch ein über die Nutzung der Legende hinausgehendes Vor-
täuschen eines Zutrittsrechts herbeigeführt werden. Verdeckt einge-
setzte Dienstkräfte sorgen während des Einsatzes für die Einhaltung 
der §§ 15 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 und 2, 16 Absatz 1. Intime 
oder vergleichbar engste persönliche Beziehungen zu Zielpersonen 
sind unzulässig. 
(2) Verdeckt eingesetzte Dienstkräfte dürfen weder zur Gründung 

von Bestrebungen nach § 5 Absatz 2 noch zur steuernden Einfluss-
nahme auf derartige Bestrebungen eingesetzt werden. 
(3) Verdeckt eingesetzte Dienstkräfte dürfen in Personenzusam-

menschlüssen oder für Personenzusammenschlüsse, einschließlich 
strafbarer Vereinigungen, tätig werden, um Bestrebungen nach § 5 
Absatz 2 aufzuklären. Im Übrigen ist im Einsatz eine Beteiligung an 
einer solchen Bestrebung zulässig, wenn sie 
1.	 nicht in Individualrechte eingreift, 
2.	 von den an der Bestrebung Beteiligten derart erwartet wird, dass 

sie zur Gewinnung und Sicherung der Informationszugänge un-
umgänglich ist, und 

3.	 nicht außer Verhältnis zur Bedeutung des aufzuklärenden Sach-
verhalts steht. 

Sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
eine verdeckt eingesetzte Dienstkraft rechtswidrig einen Straftatbe-
stand von erheblicher Bedeutung verwirklicht hat, soll der Einsatz 
unverzüglich beendet und die Strafverfolgungsbehörde unterrichtet 
werden; über Ausnahmen entscheidet die Leitung der Abteilung für 
Verfassungsschutz. 
(4) Die Staatsanwaltschaft kann von der Verfolgung von Verge-

hen, die im Einsatz begangen wurden, absehen. Die Befugnis hierzu 
wird durch § 9a Absatz 3 des Bundesverfassungsschutzgesetzes be-
stimmt. 

(5) Über die Anordnung entscheidet die Leitung der Abteilung für 
Verfassungsschutz in den Fällen 
1.	 des Absatzes 1 Satz 1 und 
2.	 des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1 und 2, wenn der Einsatz nicht 

auf die Herstellung wiederholter unmittelbarer persönlicher Zu-
sammentreffen gerichtet ist. 

Bei der Anordnung sind Grund und Umfang des Einsatzes zu doku-
mentieren. Die Anordnung ist zu befristen; das Höchstmaß der Frist 
beträgt zwölf Monate. Der Anordnung darf eine Vorbereitungs- und 
Einführungszeit von zwölf Monaten vorausgehen. Über die Vorbe-
reitungs- und Einführungszeit entscheidet die Leitung der Abteilung 
für Verfassungsschutz. 
(6) Über die Anordnung entscheidet das gemäß § 30 zuständige 

Gericht in den Fällen 
1.	 des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1 und 2, wenn der Einsatz auf die 

Herstellung wiederholter unmittelbarer persönlicher Zusam-
mentreffen gerichtet ist, und 

2.	 des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 3 und 4. 
Das Gericht prüft in längstens jährlichem Abstand, ob die Fortset-
zung der Maßnahme unter Berücksichtigung ihrer Gesamtdauer und 
der in dieser Zeit erlangten Informationen gerechtfertigt ist. Anga-
ben zur Identität der eingesetzten Dienstkräfte sind geheim zu halten 
und dürfen dem für die Anordnung zuständigen Gericht nur offen-
gelegt werden, soweit das Gericht dies verlangt, weil die Angaben 
für die richterliche Entscheidung unerlässlich sind. 
(7) Eine Maßnahme gemäß Absatz 6 ist der betroffenen Person 

nach § 61 mitzuteilen.
(8) Für Dienstkräfte, die verdeckt Informationen in sozialen Netz-

werken und sonstigen Kommunikationsplattformen im Internet er-
heben, gelten die Abätze 2, 3 und 4 sowie § 9a Absatz 3 des Bundes-
verfassungsschutzgesetzes entsprechend, auch wenn sie nicht unter 
einer auf Dauer angelegten Legende tätig werden.
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1.	 öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen, wie insbeson-
dere Sport-, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufs-
zentren oder Parkplätzen, oder 

2.	 Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflächigen Einrich-
tungen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs 

verpflichten, die Überwachung auszuleiten und Aufzeichnungen 
zu übermitteln. Personen, welche hieran mitwirken, sind zum Still-
schweigen verpflichtet. Personenbezogene Daten Dritter dürfen nur 
erhoben werden, wenn dies aus technischen Gründen unvermeidbar 
ist. Sie dürfen nicht ausgewertet werden und sind nach Beendigung 
der Maßnahme unverzüglich zu löschen. § 28 Absatz 2 Satz 3 gilt 
entsprechend.
(4) Eine Maßnahme gemäß Absatz 2 Satz 2 ist der betroffenen 

Person nach § 61 mitzuteilen.

§ 29  
Abhören und Aufzeichnen des  

nichtöffentlich gesprochenen Wortes 
(1) Zur Aufklärung einer Bestrebung von erhöhter Beobachtungs-

bedürftigkeit oder Tätigkeit nach § 5 Absatz 2 Nummer 2 darf die 
Verfassungsschutzbehörde auch ohne Wissen der betroffenen Per-
son das außerhalb von Wohnungen nichtöffentlich gesprochene 
Wort mit technischen Mitteln abhören und aufzeichnen. 

(2) Über die Anordnung entscheidet das Gericht. § 28 Absatz 1 
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend; die Verlängerung der Anordnung be-
darf des Antrages der Verfassungsschutzbehörde. 
(3) Die Vorschriften des Artikel 10-Gesetzes in der am 9. März 

2026 geltenden Fassung bleiben unberührt. 

Unterabschnitt 4  
Gerichtliche Kontrolle 

§ 30  
Zuständigkeit 

Zuständig für Entscheidungen des Gerichts nach diesem Gesetz 
ist das Amtsgericht Tiergarten. Über Beschwerden entscheidet das 
Kammergericht. 

§ 31  
Verfahren 

(1) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Buches 1 des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 7. April 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 109) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung entsprechend. 

(2) Das Verfahren unterliegt den Vorschriften des materiellen 
Geheimschutzes; eine Anhörung betroffener Personen unterbleibt. 
Entscheidungen des Gerichts bedürfen zu ihrer Wirksamkeit nicht 
der Bekanntgabe an die betroffene Person. 
(3) Die Rechtsbeschwerde ist ausgeschlossen. 
(4) Die Verfassungsschutzbehörde ist zur Vorlage von Beweis-

mitteln, Schriftstücken oder Akten, zur Übermittlung elektronischer 
Dokumente oder zu Auskünften nicht verpflichtet, wenn die Leitung 
der Abteilung für Verfassungsschutz erklärt, dass das Bekanntwer-
den des Inhalts dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile 
bereiten würde oder die Vorgänge auf Grund einer Rechtsvorschrift 
oder ihrem Wesen nach geheim gehalten werden müssen. 

§ 32  
Aktenverwaltung 

Entscheidungen des Gerichts und sonstige Unterlagen über Maß-
nahmen, die nach diesem Gesetz der richterlichen Entscheidung 
unterliegen, werden ausschließlich bei der Verfassungsschutzbehör-
de verwahrt und verwaltet. Eine Speicherung in den Akten des Ge-
richts ist unzulässig. 

§ 33  
Dringlichkeitsanordnung 

(1) Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte für die Besorgnis, dass 
der Aufschub des Gebrauchs eines nachrichtendienstlichen Mittels, 
dessen Einsatz der Entscheidung des Gerichts unterliegt, die Ab-
wehr einer konkretisierten Gefahr für ein besonders bedeutendes 
Rechtsgut gemäß § 6 Absatz 4 unmöglich machen oder wesentlich 
erschweren würde, kann die Leitung der Abteilung für Verfassungs-
schutz den Einsatz einstweilen anordnen, wenn absehbar ist, dass 
die Entscheidung des Gerichts nicht rechtzeitig erlangt werden 
kann. 

(2) Die Entscheidung des Gerichts ist unverzüglich nachzuholen. 

Unterabschnitt 5  
Datenverarbeitung 

§ 34  
Befugnis zur Datenverarbeitung 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben Daten einschließlich personenbezogener Daten verarbeiten. 
(2) Personenbezogene Daten, die in unzulässiger Weise erhoben 

wurden, dürfen nicht weiter verarbeitet werden. Die Erhebung gilt 
als unzulässig, wenn sie auf einer Dringlichkeitsanordnung beruht, 
die das Gericht bei seiner Entscheidung nach § 33 Absatz 2 nicht 
bestätigt hat. 

(3) Ist eine Weiterverarbeitung insbesondere durch Speicherung 
gleichwohl erfolgt, sind die personenbezogenen Daten unverzüglich 
zu vernichten. Die Vernichtung unterbleibt, wenn zwischenzeitlich 
Umstände eingetreten sind, nach denen die Erhebung zulässig wäre. 
Die Vernichtung unterbleibt auch dann, wenn durch sie schutzwür-
dige Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt würden. In den 
Fällen des Satzes 3 sind die betroffenen personenbezogenen Daten 
zu kennzeichnen; ihre Verwendung ist unzulässig, es sei denn, die 
betroffene Person willigt hierin ein. 

(4) Sind zu vernichtende personenbezogene Daten mit anderen 
erhaltungsbedürftigen Daten untrennbar verbunden oder wäre eine 
Trennung nur mit unvertretbarem Aufwand möglich, kann an die 
Stelle der Vernichtung eine andere Maßnahme treten, durch welche 
die weitere Nutzung der zu vernichtenden Daten verhindert wird. 

§ 35 
Dauer der Speicherung 

(1) Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist 
auf das zur Aufgabenerfüllung erforderliche Maß zu beschränken. 

(2) Sind personenbezogene Daten in einem nachrichtendienstli-
chen Informationssystem gespeichert, ist die Erforderlichkeit der 
Fortdauer der Speicherung bei der Einzelfallbearbeitung, spätestens 
jedoch nach fünf Jahren zu prüfen. Sie sind zu löschen, wenn die 
weitere Speicherung zur Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich 
ist. Die Löschung unterbleibt, wenn Grund zu der Annahme besteht, 
dass hierdurch schutzwürdige Belange der betroffenen Person be-
einträchtigt würden. Im Übrigen gilt § 34 Absatz 3 und 4 entspre-
chend. 
(3) In den Fällen des Absatzes 2 beträgt die Frist zwei Jahre, wenn 

es sich um personenbezogene Daten einer minderjährigen Person 
handelt; dies gilt nicht, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt 
der letztmaligen Speicherung die Volljährigkeit erlangt hat. 

§ 36  
Beseitigung von Unrichtigkeiten und Widerspruch  

betroffener Personen 
(1) Unrichtige personenbezogene Daten sind zu berichtigen; die 

Berichtigung erfolgt dadurch, dass die unrichtigen Daten durch die 
richtigen Daten ersetzt werden. Ist die Berichtigung nicht möglich 
oder würde sie einen unverhältnismäßig großen Aufwand erzeugen, 
ist die Unrichtigkeit auf andere Weise, etwa durch die Beifügung 
eines richtigstellenden Vermerks, zu beseitigen oder die Verwen-
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3.	 eines Verfahrens zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit ei-
ner Partei oder zum Ausschluss einer Partei von der staatlichen 
Finanzierung nach §  43 Absatz  2 des Bundesverfassungsge-
richtsgesetzes 

übermitteln, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme recht-
fertigen, dass diese dafür erforderlich sind. 

§ 40  
Aufklärung oder Verfolgung von Straftaten 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf den Strafverfolgungsbe-
hörden Informationen einschließlich personenbezogener Daten 
übermitteln, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
dies zum Zwecke der Aufklärung oder Verfolgung einer Straftat er-
forderlich ist. 
(2) Personenbezogene Daten, die durch den Einsatz eines nach-

richtendienstlichen Mittels gemäß Abschnitt 3 Unterabschnitt 3 oder 
Unterabschnitt 7 dieses Gesetzes gewonnen wurden und die auch im 
Zeitpunkt der Übermittlung nicht ohne den Einsatz eines solchen 
Mittels gewonnen werden können, dürfen zu den in Absatz 1 ge-
nannten Zwecken nur übermittelt werden, wenn bestimmte Tatsa-
chen den Verdacht begründen, dass jemand eine besonders schwere 
Straftat als Täter oder Mittäter gemäß §  25 des Strafgesetzbuchs 
begangen, an der Begehung gemäß §§ 26, 27 des Strafgesetzbuchs 
teilgenommen oder die Beteiligung gemäß §§ 22, 23, 30 des Straf-
gesetzbuchs versucht hat. 
(3) Eine besonders schwere Straftat im Sinne von Absatz 2 ist eine 

Straftat,
1.	 die in § 100b Absatz 2 der Strafprozessordnung in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl.  I S.  1074, 
1319), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Januar 
2026 (BGBl. 2026 I Nr. 9) geändert worden ist, aufgeführt ist 
oder

2.	 die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe bedroht ist von mindestens
a)	 zehn Jahren oder
b)	 fünf Jahren, wenn der Straftatbestand dem Schutz eines in 

§ 6 Absatz 3 genannten Rechtsguts dient und die Straftat auf 
Grund der tatbestandlich umschriebenen Begehungsmerk-
male und Tatfolgen im Einzelfall besonders schwer wiegt. 

(4) Die Übermittlung zum Zwecke der Verfolgung anderer Straf-
taten über Absatz 3 hinaus ist ausgeschlossen, soweit nicht eine be-
sondere Rechtsvorschrift sie ausdrücklich gestattet. 

(5) § 52 Absatz 3 bleibt unberührt.

§ 41 
Fachbehördliche Ersuchen, Erfüllung von Nachberichts- 
und Unterrichtungspflichten sowie Gefahrenabwehr

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf Informationen einschließ-
lich personenbezogener Daten an eine Behörde oder eine inländi-
sche juristische Person des öffentlichen Rechts übermitteln, soweit 
die Übermittlung erfolgt 
1.	 auf Ersuchen der empfangenden Stelle, soweit diese gesetzlich 

berechtigt oder verpflichtet ist, Auskünfte der Verfassungs-
schutzbehörde einzuholen oder 

2.	 zur Erfüllung einer der Verfassungsschutzbehörde obliegenden 
gesetzlichen Nachberichts- oder Unterrichtungspflicht,

insbesondere in den Fällen des § 5 Absatz 3. 
(2) Zudem darf die Verfassungsschutzbehörde Informationen ein-

schließlich personenbezogener Daten an eine in Absatz 1 genannte 
Stelle übermitteln, wenn 
1.	 diese die Daten benötigt, um sich vor einer Bestrebung oder Tä-

tigkeit nach § 5 Absatz 2 zu schützen oder in Ordensangelegen-
heiten tätig wird oder 

2.	 die Übermittlung sonst für die Erfüllung von Aufgaben der Ver-
fassungsschutzbehörde erforderlich ist. 

Bei einer Übermittlung nach Satz 1 dürfen personenbezogene Daten, 

dung der unrichtigen personenbezogenen Daten zu beschränken. 
Unvollständige personenbezogene Daten sind zu ergänzen, wenn 
durch die Unvollständigkeit schutzwürdige Interessen der betroffe-
nen Person beeinträchtigt werden. 
(2) Widerspricht die betroffene Person der Richtigkeit ihrer perso-

nenbezogenen Daten, ohne dass dies zu einer Maßnahme nach Ab-
satz 1 führt, ist der Widerspruch zu dokumentieren. 
(3) Waren unrichtige oder zu ergänzende personenbezogene Daten 

Gegenstand einer Übermittlung und ist der Informationswert auf 
Grund der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit nicht nur unerheb-
lich beeinträchtigt, unterrichtet die Verfassungsschutzbehörde die 
empfangende Stelle. 

§ 37  
Dateianordnungen 

(1) Für jedes automatisierte Dateisystem der Verfassungsschutz-
behörde zur Erschließung von Akten sind in einer Dateianordnung 
im Benehmen mit der oder dem Berliner Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit festzulegen: 
1.	 Bezeichnung des Dateisystems, 
2.	 Zweck des Dateisystems, 
3.	 Inhalt, Umfang, Voraussetzungen der Speicherungen, Übermitt-

lung und Nutzung (betroffener Personenkreis, Arten der Daten), 
4.	 Eingabeberechtigung, 
5.	 Zugangsberechtigung, 
6.	 Überprüfungsfristen, Speicherungsdauer, 
7.	 Protokollierung, 
8.	 Datenverarbeitungsgeräte und Betriebssystem sowie 
9.	 Inhalt und Umfang von Textzusätzen, die der Erschließung der 

Akten dienen. 
Die Verfassungsschutzbehörde führt ein Verzeichnis der geltenden 
Dateianordnungen. 
(2) Die Verfassungsschutzbehörde hat in angemessenen Abstän-

den die Notwendigkeit der Weiterführung oder Änderung ihrer Da-
teisysteme zu prüfen. 

Unterabschnitt 6  
Informationsübermittlung 

§ 38  
Informationsaustausch mit Behörden des Bundes  

oder eines anderen Landes 
Die Verfassungsschutzbehörde ist in Angelegenheiten des Ver-

fassungsschutzes nach Maßgabe der Vorschriften des Bundesrechts 
zum Austausch von Informationen einschließlich personenbezoge-
ner Daten mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Bundes-
amt für den Militärischen Abschirmdienst, dem Bundesnachrichten-
dienst sowie sonstigen Behörden des Bundes oder eines anderen 
Landes verpflichtet und in entsprechender Weise berechtigt. 

§ 39 
Vereinsverbot und Verfahren vor dem  

Bundesverfassungsgericht 
Die Verfassungsschutzbehörde darf Informationen einschließlich 

personenbezogener Daten an öffentliche Stellen zur Vorbereitung 
und Durchführung 
1.	 eines Vereinsverbots nach § 3 Absatz 1 Satz 1 des Vereinsgeset-

zes vom 5. August 1964 (BGBl. I S. 593), das zuletzt durch Ar-
tikel 5 des Gesetzes vom 30. November 2020 (BGBl. I S. 2600) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 

2.	 eines Verfahrens wegen des Missbrauchs von Grundrechten 
nach §  36 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. August 1993 (BGBl.  I 
S. 1473), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. De-
zember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 440) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung oder 
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die durch den Einsatz eines nachrichtendienstlichen Mittels gemäß 
Abschnitt 3 Unterabschnitt 3 oder Unterabschnitt 7 dieses Geset-
zes gewonnen wurden und die auch im Zeitpunkt der Übermittlung 
nicht ohne den Einsatz eines solchen Mittels gewonnen werden 
können, an eine Stelle, die gegenüber der betroffenen Person über 
Befugnisse verfügt, die durch die Anwendung von Zwangsmitteln 
durchgesetzt werden können, nur übermittelt werden, wenn dies zur 
Abwehr einer konkretisierten Gefahr für ein besonders bedeuten-
des Rechtsgut gemäß §  6 Absatz  4 erforderlich ist; Zwangsmittel 
sind die in § 9 Absatz 1 des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 201-4, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel  5 des 
Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung genannten Mittel. Satz 2 gilt 
auch für personenbezogene Daten, die aus einer allgemein zugäng-
lichen Quelle systematisch erhoben und zusammengeführt wurden. 

§ 42  
Öffentliche Stellen außerhalb des Geltungsbereichs  

des Grundgesetzes 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf im Einvernehmen mit 

dem Bundesamt für Verfassungsschutz personenbezogene Daten an 
ausländische öffentliche Stellen sowie an über- oder zwischenstaat-
liche Stellen übermitteln, wenn die Übermittlung zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben oder zur Wahrung erheblicher Sicherheitsinteressen der 
empfangenden Stelle erforderlich ist. Die Übermittlung unterbleibt, 
wenn auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland entge-
genstehen. 

(2) Für die Übermittlung personenbezogener Daten, die durch ein 
nachrichtendienstliches Mittel gemäß Abschnitt 3 Unterabschnitt 3 
oder Unterabschnitt 7 dieses Gesetzes gewonnen wurden und auch 
im Zeitpunkt der Übermittlung nicht ohne den Einsatz eines solchen 
Mittels gewonnen werden könnten, muss das erhebliche Sicher-
heitsinteresse der empfangenden Stelle einem Übermittlungsgrund 
nach den §§ 39, 40 Absatz 2 und 3 oder § 41 Absatz 2 Satz 2 gleich-
stehen. Dasselbe gilt für die Übermittlung personenbezogener Daten 
einer minderjährigen Person. 
(3) Die empfangende öffentliche Stelle ist darauf hinzuweisen, 

dass die Verfassungsschutzbehörde sich vorbehält, um Auskunft 
über die vorgenommene Verwendung der Informationen zu bitten. 

§ 43  
Nicht personenbezogene Informationen 

Die Verfassungsschutzbehörde darf die im Rahmen der gesetzli-
chen Aufgabenerfüllung gewonnenen, nicht personenbezogenen In-
formationen an inländische öffentliche Stellen übermitteln, wenn 
diese für die Aufgabenerfüllung der empfangenden öffentlichen 
Stelle, insbesondere von Polizei und von Staatsanwaltschaft, erfor-
derlich sein können. 

§ 44  
Nicht-öffentliche Stellen 

(1) Personenbezogene Daten dürfen an Personen oder Stellen au-
ßerhalb von Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen nicht über-
mittelt werden, es sei denn, dass dies zur Abwehr einer konkretisier-
ten Gefahr für ein besonders bedeutendes Rechtsgut gemäß § 6 Ab-
satz 4 erforderlich ist. Über die Übermittlung entscheidet die Leitung 
der Abteilung für Verfassungsschutz. Die empfangende nicht-öf-
fentliche Stelle ist verpflichtet, der Verfassungsschutzbehörde auf 
Verlangen Auskunft über die vorgenommene Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten zu erteilen. 
(2) Nicht personenbezogene Informationen dürfen an nicht-öf-

fentliche Stellen übermittelt werden, wenn 
1.	 dies zur Abwehr einer Gefahr für ein besonders bedeutendes 

Rechtsgut gemäß § 6 Absatz 4 erforderlich ist oder 
2.	 die nicht-öffentliche Stelle die Daten benötigt, um sich vor einer 

Bestrebung oder Tätigkeit nach § 5 Absatz 2 zu schützen. 

§ 45 
Übermittlung im Interesse betroffener Personen; Kinder- und 

Jugendhilfe sowie Deradikalisierung
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf personenbezogene Daten 

an öffentliche und nicht-öffentliche Stellen übermitteln, wenn die 
Übermittlung im Interesse der betroffenen Person liegt. Vor der 
Übermittlung ist die Einwilligung der betroffenen Person einzuho-
len; ist dies nicht oder nicht rechtzeitig möglich, darf die Übermitt-
lung nur dann erfolgen, wenn kein Grund zu der Annahme besteht, 
dass die betroffene Person ihre Einwilligung verweigern würde. 

(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf personenbezogene Daten 
an öffentliche und nicht-öffentliche Stellen unabhängig von Ab-
satz 1 übermitteln 
1.	 für Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere um eine 

minderjährige Person davor zu bewahren, dass sie für Zwecke 
einer Bestrebung oder Tätigkeit nach § 5 Absatz 2 missbraucht 
wird und 

2.	 an eine Einrichtung, deren satzungsmäßiger Zweck es ist, darauf 
hinzuwirken, dass sich Menschen von verfassungsfeindlich ori-
entiertem Denken oder Handeln distanzieren, um die Aufnahme 
des ersten Kontakts zu ermöglichen; die Verfassungsschutzbe-
hörde legt dem Ausschuss für Verfassungsschutz mindestens 
einmal jährlich eine Liste geeigneter Einrichtungen vor und die 
Übermittlung ist unzulässig, bevor die Einrichtung dem Aus-
schuss für Verfassungsschutz zur Kenntnis gebracht wurde. 

(3) Über die Übermittlung entscheidet die Leitung der Abteilung 
für Verfassungsschutz.

§ 46 
Verwendungsbeschränkung, Dokumentation,  

Zweckänderung
(1) Die empfangende öffentliche oder nicht-öffentliche Stelle 

darf die personenbezogenen Daten nur zu dem Zweck verwenden, 
zu welchem sie übermittelt wurden. Hierauf ist sie bei der Über-
mittlung hinzuweisen. Des Hinweises bedarf es gegenüber den 
Staatsanwaltschaften, den Polizei- und sonstigen Behörden, die 
regelmäßig Übermittlungen der Verfassungsschutzbehörde emp-
fangen, nicht. 
(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten ist zu dokumen-

tieren. Hiervon kann bei der Übermittlung an eine öffentliche Stelle 
nach Absatz 1 Satz 3 abgesehen werden, wenn sie alsbald mitteilt, 
dass die personenbezogenen Daten für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
nicht bedeutsam sind, und zusagt, die personenbezogenen Daten 
nicht zu speichern oder unverzüglich zu löschen. 

(3) Beabsichtigt die empfangende öffentliche Stelle, personenbe-
zogene Daten zu einem anderen Zweck als demjenigen zu nutzen, 
welcher der Übermittlung zugrunde lag, hat sie die Verfassungs-
schutzbehörde um Zustimmung zu ersuchen. Die Zustimmung kann 
erteilt werden, wenn die Übermittlung auch für den neuen Zweck 
zulässig ist; andernfalls ist sie zu versagen. Die Nutzung für den 
neuen Zweck ist erst dann zulässig, wenn die Zustimmung erteilt ist. 
Die Zustimmung ist zu dokumentieren. Die Nutzung personenbezo-
gener Daten zu einem anderen Zweck als demjenigen, welcher der 
Übermittlung zugrunde lag, durch eine nicht-öffentliche Stelle ist 
unzulässig.

§ 47 
Übermittlung an die Verfassungsschutzbehörde

(1) Die Behörden des Landes Berlin und die sonstigen der Auf-
sicht des Landes Berlin unterstehenden juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts übermitteln von sich aus der Verfassungsschutz-
behörde die ihnen bekannt gewordenen Informationen, insbesondere 
personenbezogene Daten, über 
1.	 Bestrebungen nach § 5 Absatz 2 Nummer 1, die durch Anwen-

dung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlun-
gen verfolgt werden und 

2.	 Tätigkeiten nach § 5 Absatz 2 Nummer 2. 
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(2) Die Wohnraumüberwachung ist über Absatz 1 hinaus nur zu-
lässig, wenn 
1.	 tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass den 

im Schutzbereich von Artikel 13 des Grundgesetzes geführten 
Gesprächen der betroffenen Person mit Personen ihres besonde-
ren persönlichen Vertrauens der höchstvertrauliche Charakter 
fehlen wird oder die Gespräche unmittelbar die Besprechung 
oder Planung von Straftaten, die sich gegen ein besonders be-
deutendes Rechtsgut gemäß § 6 Absatz 4 richten, zum Gegen-
stand haben werden und 

2.	 die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise aussichtslos 
oder wesentlich erschwert wäre und geeignete polizeiliche Hilfe 
für das bedrohte besonders bedeutende Rechtsgut ansonsten 
nicht rechtzeitig erlangt werden kann. 

(3) Die Wohnraumüberwachung ist zu befristen; das Höchstmaß 
der Frist beträgt drei Monate. Die Verlängerung um jeweils nicht 
mehr als drei Monate ist auf Antrag zulässig, soweit die Vorausset-
zungen der Anordnung nach Absatz 1 und 2 fortbestehen. 
(4) Die Wohnraumüberwachung darf sich nur gegen eine Person 

richten, von der auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen 
ist, dass sie für die Gefahr im Sinne des Absatzes 1 verantwortlich 
ist (Zielperson), und nur in deren Wohnung durchgeführt werden. In 
der Wohnung einer anderen Person ist die Maßnahme über Satz 1 
hinaus nur zulässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, dass 
sich die Zielperson dort zur Zeit der Maßnahme aufhält, sich dort für 
die Erforschung des Sachverhalts relevante Informationen ergeben 
werden und der Zweck der Maßnahme nicht allein unter Beschrän-
kung auf die Wohnung der Zielperson zu erreichen ist. 
(5) Ergeben sich während der laufenden Wohnraumüberwachung 

tatsächliche Anhaltspunkte für deren Unzulässigkeit, ist sie unver-
züglich zu unterbrechen, sobald dies ohne Gefährdung von Leib und 
Leben eingesetzter Personen möglich ist. Bestehen Zweifel an der 
Zulässigkeit der Maßnahme, darf nur eine automatische Aufzeich-
nung fortgesetzt werden. Wird die Maßnahme wegen einer Gefähr-
dung nach Satz 1 trotz tatsächlicher Anhaltpunkte für deren Unzu-
lässigkeit nicht unverzüglich unterbrochen, sind die Umstände des 
Fortsetzens der Maßnahme zu dokumentieren. 

(6) Die erhobenen Daten sind dem Gericht unverzüglich vorzule-
gen. Dieses entscheidet unverzüglich über die Verwendbarkeit oder 
Löschung der Daten. Bei Gefahr im Verzug können die Erkenntnis-
se, die durch eine Maßnahme nach Absatz 1 erlangt worden sind, 
unter Aufsicht einer Dienstkraft mit Befähigung zum Richteramt 
gesichtet werden. Die Dienstkraft entscheidet im Benehmen mit der 
Datenschutzbeauftragten oder dem Datenschutzbeauftragten der 
Abteilung für Verfassungsschutz über eine vorläufige Verwertung 
der Erkenntnisse. Die gerichtliche Entscheidung nach Satz 2 ist un-
verzüglich nachzuholen. 
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend für einen verdeckten 

Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bildaufnahmen und 
Bildaufzeichnungen in Wohnungen. 

§ 50 
Online-Durchsuchung

(1) Zur Abwehr einer konkretisierten Gefahr für ein besonders 
bedeutendes Rechtsgut gemäß § 6 Absatz 4 und 6 darf ohne Wissen 
der betroffenen Person mit technischen Mitteln in von der betroffe-
nen Person genutzte informationstechnische Systeme eingegriffen 
und dürfen aus ihnen Daten erhoben werden. Die Online-Durchsu-
chung ist nur zulässig, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf 
andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre und ge-
eignete polizeiliche Hilfe für das bedrohte besonders bedeutende 
Rechtsgut ansonsten nicht rechtzeitig erlangt werden kann. 
(2) Durch technische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass 

1.	 an den informationstechnischen Systemen nur Veränderungen 
vorgenommen werden, die für die Datenerhebung unerlässlich 
sind, 

Die Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich der staatsanwaltlichen 
Sachleitungsbefugnis, die Polizei übermitteln darüber hinaus auch 
andere im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung bekannt gewordene In-
formationen über Bestrebungen nach § 5 Absatz 2 Nummer 1. 

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten, die auf Grund 
einer Maßnahme nach § 100a der Strafprozessordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl.  I S.  1074, 
1319), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Januar 2026 
(BGBl. 2026 I Nr. 9) geändert worden ist, bekannt geworden sind, 
ist nur zulässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass jemand eine der in § 3 Absatz 1 des Artikel 10-Gesetzes in der 
am 9. März 2026 geltenden Fassung genannten Straftaten plant, be-
geht oder begangen hat. Auf die der Verfassungsschutzbehörde nach 
Satz  1 übermittelten Informationen findet §  4 Absatz  6 des Arti-
kel 10-Gesetzes in der am 9. März 2026 geltenden Fassung, auf die 
dazugehörenden Unterlagen § 4 Absatz 1 Satz 2 des Artikel 10-Ge-
setzes in der am 9. März 2026 geltenden Fassung entsprechende 
Anwendung.

(3) Vorschriften zur Informationsübermittlung an die Verfas-
sungsschutzbehörde nach anderen Gesetzen bleiben unberührt. 

(4) Die Verfassungsschutzbehörde hat die übermittelten Informa-
tionen nach ihrem Eingang unverzüglich darauf zu überprüfen, ob 
sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Ergibt die Prü-
fung, dass sie nicht erforderlich sind, sind die Unterlagen unverzüg-
lich zu vernichten. Die Vernichtung unterbleibt, wenn die Trennung 
von anderen Informationen, die zur Erfüllung der Aufgaben erfor-
derlich sind, nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand erfolgen 
kann; in diesem Fall ist die Verarbeitung solcher Informationen 
eingeschränkt und entsprechend zu kennzeichnen. 
(5) Soweit andere gesetzliche Vorschriften nicht besondere Rege-

lungen über die Dokumentation treffen, haben die Verfassungs-
schutzbehörde und die übermittelnde öffentliche Stelle die Informa-
tionsübermittlung zu dokumentieren. 

§ 48 
Übermittlungsverbote

Die Verfassungsschutzbehörde übermittelt keine Informationen, 
insbesondere personenbezogenen Daten, nach den Vorschriften die-
ses Unterabschnitts, wenn 
1.	 ihre Prüfung ergibt, dass die Information zu löschen oder für die 

empfangende Stelle nicht mehr bedeutsam ist, 
2.	 unter Berücksichtigung der Art der Informationen und ihrer Er-

hebung erkennbar ist, dass die schutzwürdigen Interessen der 
betroffenen Person das Interesse an der Übermittlung überwie-
gen, 

3.	 überwiegende Sicherheitsinteressen dies erfordern, insbesonde-
re weil die Übermittlung eine Gefahr für Leib, Leben, Freiheit, 
sexuelle Selbstbestimmung oder ein im Einzelfall vergleichbar 
gewichtiges Rechtsgut einer Person schaffen würde, ohne von 
der Allgemeinheit oder Dritten eine Gefahr abzuwenden, die in 
Ansehung der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen 
drohenden Gefahr das Sicherheitsinteresse überwiegt, oder 

4.	 gesetzliche Vorschriften der Übermittlung entgegenstehen; die 
Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflich-
ten oder von Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen, die 
nicht auf gesetzlicher Vorschrift beruhen, bleibt unberührt. 

Unterabschnitt 7 
Besondere Vorschriften für die 

Wohnraumüberwachung und Online-Durchsuchung

§ 49 
Wohnraumüberwachung

(1) Das in einer Wohnung nichtöffentlich gesprochene Wort darf 
mit technischen Mitteln ausschließlich zur Abwehr einer dringenden 
Gefahr für ein besonders bedeutendes Rechtsgut gemäß § 6 Absatz 4 
und 5 mitgehört oder aufgezeichnet werden. 
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2.	 die vorgenommenen Veränderungen bei Beendigung der Maß-
nahme, soweit technisch möglich, automatisiert rückgängig ge-
macht werden und 

3.	 Daten, die den Kernbereich privater Lebensgestaltung betreffen, 
soweit technisch möglich, nicht erhoben werden. 

Das eingesetzte Mittel ist nach dem Stand der Technik gegen un-
befugte Nutzung zu schützen. Erhobene Daten sind nach dem Stand 
der Technik gegen Veränderung, unbefugte Löschung und unbefugte 
Kenntnisnahme zu schützen. 

(3) Die Online-Durchsuchung darf sich nur gegen die Zielperson 
richten und nur durch Zugriff auf deren informationstechnisches 
System durchgeführt werden. Der Zugriff auf informationstechni-
sche Systeme anderer Personen ist über Satz 1 hinaus nur zulässig, 
wenn tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, dass 
1.	 die Zielperson informationstechnisches System der anderen Per-

son benutzt oder benutzt hat, 
2.	 sich dadurch für die Abwehr der konkretisierten Gefahr relevan-

te Informationen ergeben werden und 
3.	 ein Zugriff auf das informationstechnische System der Zielper-

son allein nicht zur Erforschung des Sachverhalts ausreicht. 
(4) § 49 Absatz 5 und 6 gilt entsprechend. 

§ 51 
Richtervorbehalt

(1) Die Wohnraumüberwachung und die Online-Durchsuchung 
dürfen auf Antrag der Leitung der Abteilung für Verfassungsschutz 
nur auf Grund richterlicher Anordnung durchgeführt werden. 

(2) Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften des Unter-
abschnitts 4 in Abschnitt 3 dieses Gesetzes. § 33 gilt mit der Maß-
gabe, dass an die Stelle der Leitung der Verfassungsschutzbehörde 
die Leitung der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung tritt. 
(3) Die Anordnung ist auf höchstens drei Monate zu befristen. 

Verlängerungen um jeweils nicht mehr als drei weitere Monate sind 
auf Antrag zulässig, soweit die Voraussetzungen der Anordnung 
fortbestehen. Liegen die Voraussetzungen der Anordnung nicht 
mehr vor oder ist der verdeckte Einsatz technischer Mittel zur Infor-
mationsgewinnung nicht mehr erforderlich, ist die Wohnraumüber-
wachung oder Online-Durchsuchung unverzüglich zu beenden. Der 
Vollzug der Anordnung erfolgt unter Aufsicht einer Dienstkraft der 
Verfassungsschutzbehörde, die die Befähigung zum Richteramt hat. 

§ 52 
Mitteilungen, Übermittlungen und Löschfristen

(1) Die Leitung der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung 
unterrichtet die Kommission nach § 2 des Gesetzes zur Ausführung 
des Artikel 10-Gesetzes unverzüglich über den Einsatz technischer 
Mittel im Rahmen der Wohnraumüberwachung und Online-Durch-
suchung nach den §§ 49 und 50. Die weiteren Vorschriften des Ge-
setzes zur Ausführung des Artikel 10-Gesetzes gelten entsprechend. 
(2) Eine Maßnahme nach den §§ 49 und 50 ist der betroffenen 

Person gemäß § 61 mitzuteilen.
(3) Die durch eine Maßnahme nach §  49 oder §  50 erhobenen 

Daten dürfen über den Anlass und Zweck hinaus, zu dem sie erho-
ben wurden, nur zur Abwehr einer Gefahr im Sinne des § 49 Ab-
satz 1 oder zur Verfolgung einer Straftat, auf Grund derer eine ent-
sprechende Maßnahme nach § 100c in Verbindung mit § 100b der 
Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom  
7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 11. Januar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 9) geändert wor-
den ist, angeordnet werden könnte, weiterverarbeitet werden. Daten, 
die durch Herstellung von Bildaufnahmen oder Bildaufzeichnungen 
in Wohnungen nach § 49 Absatz 7 erlangt wurden, dürfen nicht zu 
Strafverfolgungszwecken übermittelt werden.

(4) Die Verfassungsschutzbehörde prüft unverzüglich und sodann 
in Abständen von höchstens sechs Monaten, ob die erhobenen per-
sonenbezogenen Daten zu dem Zweck, zu welchem sie erhoben 
wurden oder ihre Weiterverarbeitung zulässig ist, erforderlich sind. 

Soweit dies nicht der Fall ist, sind sie unverzüglich unter Aufsicht 
und Protokollierung einer Dienstkraft mit Befähigung zum Richter-
amt zu löschen. Die Protokolldaten dürfen ausschließlich zur Durch-
führung der Datenschutzkontrolle verwendet werden. Die Protokoll-
daten sind sechs Monate nach der Mitteilung oder nach der Fest-
stellung der endgültigen Nichtmitteilung zu löschen. Die Löschung 
der personenbezogenen Daten unterbleibt, soweit sie für eine Mit-
teilung oder für eine gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit 
der Maßnahme von Bedeutung sein können. In diesem Fall dürfen 
die personenbezogenen Daten ausschließlich zu diesen Zwecken 
verwendet werden. Die verbleibenden personenbezogenen Daten 
sind zu kennzeichnen. Die Leitung der Abteilung für Verfassungs-
schutz kann anordnen, dass bei der Übermittlung auf die Kennzeich-
nung verzichtet wird, wenn dies unerlässlich ist, um die Geheim-
haltung einer Maßnahme nicht zu gefährden, und das für die An-
ordnung zuständige Gericht zugestimmt hat. Bei Gefahr im Verzug 
kann die Anordnung bereits vor der Zustimmung getroffen werden. 
Wird die Zustimmung versagt, ist die Kennzeichnung durch die 
empfangende Stelle unverzüglich nachzuholen; die Verfassungs-
schutzbehörde hat sie hiervon zu unterrichten. Nach einer Übermitt-
lung ist die Kennzeichnung durch die empfangende Stelle aufrecht-
zuerhalten. 

Abschnitt 4 
Auskunft und Akteneinsicht 

§ 53  
Auskunftsanspruch 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde erteilt einer natürlichen Person 
auf Antrag Auskunft über die zu ihr gespeicherten Informationen, 
soweit sie hierzu auf einen konkreten Sachverhalt hinweist und ein 
berechtigtes Interesse an der Auskunft darlegt. Die Auskunftsver-
pflichtung erstreckt sich nicht auf Informationen, die nicht der allei-
nigen Verfügungsberechtigung der Verfassungsschutzbehörde unter-
liegen, sowie auf die Herkunft der Informationen und die Stellen, 
welche Übermittlungen empfangen haben. 
(2) Die Verfassungsschutzbehörde hat sich zu vergewissern, dass 

der Antrag von der antragstellenden Person selbst oder einer zur 
Wahrnehmung ihrer Rechte berechtigten Person gestellt wurde. Die 
Verfassungsschutzbehörde darf hierzu die Vorlage geeigneter Mittel 
der Glaubhaftmachung verlangen. Der Antrag gilt als zurückgenom-
men, wenn die antragstellende oder die berechtigte Person an der 
Überprüfung innerhalb angemessener Frist nicht mitwirken. 
(3) Die Erteilung der Auskunft erfolgt unentgeltlich. Die wieder-

holte Beantragung ist zulässig, sofern seit der letzten Auskunft 
mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(4) Die Verfassungsschutzbehörde darf den Antrag ablehnen, 
wenn das öffentliche Interesse an der Geheimhaltung ihrer Tätigkeit 
oder ein überwiegendes Geheimhaltungsinteresse Dritter gegenüber 
dem Interesse der antragstellenden Person an der Auskunftserteilung 
überwiegt. In einem solchen Fall hat die Verfassungsschutzbehörde 
zu prüfen, ob und inwieweit eine Teilauskunft möglich ist. Ein Ge-
heimhaltungsinteresse liegt insbesondere vor, wenn 
1.	 eine Gefährdung der Aufgabenerfüllung durch die Auskunftser-

teilung zu besorgen ist, 
2.	 durch die Auskunftserteilung nachrichtendienstliche Zugänge 

gefährdet sein können oder die Ausforschung des Erkenntnis-
standes oder der Arbeitsweisen der Verfassungsschutzbehörde 
zu befürchten ist, 

3.	 die Auskunft die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst 
dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten 
würde oder 

4.	 die Informationen oder die Tatsache der Speicherung nach einer 
Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen 
der überwiegenden berechtigten Interessen Dritter, geheim ge-
halten werden müssen. 

Die Entscheidung nach den Sätzen 1 und 2 trifft die Leitung der Ab-
teilung für Verfassungsschutz oder eine hierzu von ihr besonders be-
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Einsicht das Wohl des Bundes oder eines Landes gefährdet würde. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für die Erfüllung der Aufgaben 

nach dem Abschnitt 2 dieses Gesetzes. Sie gelten entsprechend für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten durch andere Stellen, 
wenn diese der Erfüllung der Aufgaben der Verfassungsschutzbe-
hörde dient. § 13 Absatz 1 und 4 des Berliner Datenschutzgesetzes 
vom 13. Juni 2018 (GVBl. S. 418), das zuletzt durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GVBl. S. 270, 282) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung findet in diesen Fällen keine 
Anwendung. 

Abschnitt 5  
Parlamentarische Kontrolle und Benachrichtigungspflichten

§ 56  
Ausschuss für Verfassungsschutz 

(1) In Angelegenheiten des Verfassungsschutzes unterliegt der 
Senat von Berlin der Kontrolle durch den Ausschuss für Verfas-
sungsschutz des Abgeordnetenhauses von Berlin. Die Rechte des 
Abgeordnetenhauses und seiner anderen Ausschüsse bleiben unbe-
rührt. 

(2) Der Ausschuss für Verfassungsschutz besteht in der Regel 
aus höchstens zehn Mitgliedern. Das Vorschlagsrecht der Fraktio-
nen für die Wahl der Mitglieder richtet sich nach der Stärke der 
Fraktionen, wobei jede Fraktion mindestens durch ein Mitglied 
vertreten sein muss. Eine Erhöhung der im Satz 1 bestimmten Mit-
gliederzahl ist nur zulässig, soweit sie zur Beteiligung aller Frak-
tionen notwendig ist. Es werden stellvertretende Mitglieder ge-
wählt, die im Fall der Verhinderung eines ordentlichen Mitglieds 
dessen Rechte und Pflichten wahrnehmen. Die Anzahl der stellver-
tretenden Mitglieder entspricht der Anzahl der ordentlichen Mit-
glieder. Kann das ordentliche Mitglied seine Rechte und Pflichten 
nicht wahrnehmen, wird es durch ein stellvertretendes Mitglied 
derselben Fraktion vertreten. 
(3) Scheidet ein Mitglied aus dem Abgeordnetenhaus oder seiner 

Fraktion aus, verliert es die Mitgliedschaft im Ausschuss für Ver-
fassungsschutz. Für dieses Mitglied ist unverzüglich ein neues Mit-
glied zu wählen; das Gleiche gilt, wenn ein Mitglied aus dem Aus-
schuss ausscheidet. Für stellvertretende Mitglieder des Ausschusses 
gelten die Vorgaben der Sätze 1 und 2 entsprechend. 

§ 57 
Geheimhaltung

(1) Die Öffentlichkeit wird durch einen Beschluss des Ausschus-
ses ausgeschlossen, wenn das öffentliche Interesse oder berechtigte 
Interessen einer einzelnen Person dies gebieten. Sofern die Öffent-
lichkeit ausgeschlossen ist, sind die Mitglieder des Ausschusses zur 
Verschwiegenheit über Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen da-
bei bekannt geworden sind. Das gleiche gilt auch für die Zeit nach 
dem Ausscheiden aus dem Ausschuss. Die Verpflichtung zur Ver-
schwiegenheit kann von dem Ausschuss aufgehoben werden, soweit 
nicht berechtigte Interessen einer einzelnen Person entgegenstehen 
oder der Senat widerspricht; in diesem Fall legt der Senat dem Aus-
schuss seine Gründe dar. 

(2) Die Vorschriften des Absatzes  1 gelten für stellvertretende 
Mitglieder des Ausschusses entsprechend. 

§ 58 
Aufgaben und Befugnisse des Ausschusses

(1) Der Senat hat den Ausschuss umfassend über die allgemeine 
Tätigkeit der Verfassungsschutzbehörde und über Vorgänge von be-
sonderer Bedeutung zu unterrichten; er berichtet auch über den Er-
lass von Verwaltungsvorschriften. Der Ausschuss hat einen An-
spruch auf Unterrichtung. 
(2) Der Ausschuss hat auf Antrag mindestens eines seiner Mit-

glieder das Recht auf Erteilung von Auskünften, Einsicht in Akten 
und andere Unterlagen, Zugang zu Einrichtungen der Verfassungs-
schutzbehörde sowie auf Anhörung von deren Dienstkräften. Die 

auftragte Dienstkraft. Die tragenden Gründe sind zu dokumentieren. 
(5) Die Ablehnung der Auskunft bedarf keiner Begründung; je-

doch sind die hierfür tragenden Gründe zu dokumentieren. Die an-
tragstellende Person ist darauf hinzuweisen, dass sie sich an die 
Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit wenden kann. Der oder dem Berliner Be-
auftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ist auf ihr oder 
sein Verlangen Auskunft zu erteilen, soweit nicht die Leitung der für 
Inneres zuständigen Senatsverwaltung im Einzelfall feststellt, dass 
dadurch die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet 
würde. Mitteilungen der oder des Berliner Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit an die betroffene Person dürfen 
keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der Verfassungsschutz-
behörde zulassen, soweit sie nicht einer weitergehenden Auskunft 
zustimmt. 

§ 54 
Akteneinsicht

(1) Sind personenbezogene Daten in Akten gespeichert, kann der 
betroffenen Person auf Antrag Akteneinsicht gewährt werden. § 53 
gilt entsprechend. 
(2) Die Einsichtnahme in Akten oder Aktenteile ist auch dann zu 

versagen, wenn die personenbezogenen Daten der betroffenen Per-
son mit Daten Dritter oder geheimhaltungsbedürftigen sonstigen 
Informationen derart verbunden sind, dass ihre Trennung nicht oder 
nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich wäre. In die-
sem Fall ist der betroffenen Person zusammenfassende Auskunft 
über den Akteninhalt zu erteilen. 
(3) Das Berliner Informationsfreiheitsgesetz vom 15. Oktober 

1999 (GVBl. S. 561), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
10. Juli 2025 (GVBl. S. 270, 282) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung findet auf die von der Abteilung für Verfassungs-
schutz geführten Akten keine Anwendung. 

§ 55 
Unabhängige Datenschutzkontrolle

(1) Jede Person kann sich an die Berliner Beauftragte oder den 
Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
wenden, wenn sie der Ansicht ist, bei der Verarbeitung ihrer perso-
nenbezogenen Daten durch die Verfassungsschutzbehörde in ihren 
Rechten verletzt worden zu sein. 

(2) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit kontrolliert bei der Verfassungsschutzbehörde die 
Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz. Soweit die Ein-
haltung von Vorschriften der Kontrolle durch die Kommission 
nach §  2 des Gesetzes zur Ausführung des Artikel  10-Gesetzes 
unterliegt, unterliegt sie nicht der Kontrolle durch die Berliner Be-
auftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit, es sei denn, die Kommission ersucht die Berli-
ner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit, die Einhaltung der Vorschriften über den 
Datenschutz bei bestimmten Vorgängen oder in bestimmten Be-
reichen zu kontrollieren und ausschließlich ihr darüber zu berich-
ten. Die Befugnis zur Kontrolle erstreckt sich nur auf Vorgänge 
und Inhalte, die der alleinigen Verfügungsberechtigung der Ver-
fassungsschutzbehörde unterliegen. 
(3) Die Verfassungsschutzbehörde ist verpflichtet, die Berliner 

Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit und ihre oder seine schriftlich besonders Be-
auftragten bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben zu unter-
stützen. Den in Satz 1 genannten Personen ist dabei insbesondere 
1.	 Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen, ins-

besondere in die gespeicherten Daten und in die Datenverarbei-
tungsprogramme, zu gewähren, die im Zusammenhang mit der 
Kontrolle nach Absatz 2 stehen und 

2.	 jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen zu gewähren. 
Dies gilt nicht, soweit die Leitung der für Inneres zuständigen Se-
natsverwaltung im Einzelfall feststellt, dass durch die Auskunft oder 
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Befugnisse des Ausschusses nach Satz  1 erstrecken sich nur auf 
Gegenstände, die der alleinigen Verfügungsberechtigung der Ver-
fassungsschutzbehörde unterliegen. 
(3) Der Senat kann die Unterrichtung über einzelne Vorgänge ver-

weigern und bestimmten Kontrollbegehren widersprechen, wenn 
dies erforderlich ist, um vom Bund oder einem der Länder Nachteile 
abzuwenden; er hat dies vor dem Ausschuss zu begründen. 
(4) Das Abgeordnetenhaus kann den Ausschuss für einen be-

stimmten Untersuchungsgegenstand als Untersuchungsausschuss 
gemäß Artikel 48 der Verfassung von Berlin einsetzen. § 3 des Un-
tersuchungsausschussgesetzes vom 13. Juli 2011 (GVBl. S.  330), 
das zuletzt durch Artikel  7 des Gesetzes vom 9. Februar 2023 
(GVBl. S. 38) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 
findet keine Anwendung. 

(5) Für den Ausschuss gelten im Übrigen die Bestimmungen der 
Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses von Berlin. 

§ 59 
Bevollmächtigter des Ausschusses für Verfassungsschutz

Der Ausschuss für Verfassungsschutz wird bei der Wahrnehmung 
seiner Kontrollaufgaben von einem Bevollmächtigen des Ausschus-
ses unterstützt. Dieser kann im Einzelfall nach Anhörung des Senats 
auf Weisung der Mehrheit der Ausschussmitglieder Untersuchungen 
durchführen und dem Ausschuss über das Ergebnis in nichtöffentli-
cher Sitzung berichten. Unabhängig davon kann der Bevollmächtige 
auf Einladung des Ausschusses an öffentlichen und nichtöffentli-
chen Sitzungen des Ausschusses für Verfassungsschutz teilnehmen. 
Der Bevollmächtige soll die Befähigung zum Richteramt besitzen 
und wird zu Beginn der jeweils laufenden Wahlperiode für deren 
gesamte Dauer vom Ausschuss für Verfassungsschutz mit der Mehr-
heit von zwei Dritteln seiner Mitglieder gewählt. Bei seiner Tätig-
keit wird er organisatorisch vom Abgeordnetenhaus durch die Be-
reitstellung einer Büroinfrastruktur unterstützt. Der Bevollmächtige 
erhält für seine Dienstleistungen im Einzelfall auf Antrag eine Ver-
gütung entsprechend den §§  8, 9 des Justizvergütungs- und -ent-
schädigungsgesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), das 
zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 7. April 2025 (BGBl. 2025 
I Nr. 109) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung; die 
Höhe des Honorars richtet sich nach der Honorargruppe M 3 Teil 2 
der Anlage 1 zu § 9 Absatz 1 Satz 1 des Justizvergütungs- und -ent-
schädigungsgesetzes. 

§ 60 
Berichtspflichten

Die Verfassungsschutzbehörde unterrichtet 
1.	 den Ausschuss für Verfassungsschutz im Abstand von höchstens 

sechs Monaten über Auskunftsersuchen nach den §§ 20, 21 Ab-
satz 1 und stattgefundene Maßnahmen nach den §§ 26 Absatz 1 
Nummer 2 und Nummer 4, 28 Absatz 2 Satz 2, 49 und 50, sowie

2.	 das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundes nach Maß-
gabe von § 8b Absatz 10 Satz 1 des Bundesverfassungsschutz-
gesetzes jährlich über die Durchführung von Auskunftsersuchen 
nach § 20 Absatz 2 Nummer 2 und 3. 

Bei der Unterrichtung nach Satz 1 ist insbesondere ein Überblick 
über Anlass, Umfang, Dauer, Ergebnis und Kosten der im Berichts-
zeitraum durchgeführten Maßnahmen zu geben. 

§ 61 
Benachrichtigungspflichten

(1) Die Anwendung nachrichtendienstlicher Mittel teilt die Ver-
fassungsschutzbehörde nach Beendigung den Betroffenen mit, so-
weit dies in den Vorschriften der Unterabschnitte 3 und 7 des Ab-
schnitts 3 bestimmt ist. Wurden personenbezogene Daten, die durch 
die Maßnahme gewonnen wurden, an eine andere Stelle übermittelt, 
erfolgt die Mitteilung im Benehmen mit der Stelle, an die die Über-
mittlung erfolgt ist.
(2) Die Mitteilung unterbleibt, wenn

1.	 überwiegende schutzwürdige Interessen eines anderen Betroffe-
nen entgegenstehen,

2.	 die Betroffenheit einer Person, gegen die sich die Maßnahme 
nicht gerichtet hat, unerheblich und anzunehmen ist, dass kein 
Interesse an einer Mitteilung besteht oder

3.	 die Identität oder der Aufenthaltsort des Betroffenen nur mit un-
verhältnismäßigem Aufwand zu ermitteln ist.

(3) Die Mitteilung ist zurückzustellen, solange 
1.	 eine Gefährdung zu besorgen ist für

a)	 den Zweck der Maßnahme,
b)	 die Aufgabenerfüllung einer Verfassungsschutzbehörde, ins-

besondere durch Offenlegung ihres Erkenntnisstandes oder 
ihrer Arbeitsweise,

c)	 ein Verfassungsschutzgut,
d)	 Leib, Leben, Freiheit einer Person oder
e)	 Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung im öffentli-

chen Interesse geboten ist oder
2.	 eine Mitteilung die öffentliche Sicherheit gefährden würde oder 

den Eintritt sonstiger übergreifender Nachteile für das Wohl des 
Bundes oder eines Landes absehbar ist.

(4) Eine zurückgestellte Mitteilung unterbleibt, wenn 
1.	 frühestens fünf Jahre nach Beendigung der Maßnahme festge-

stellt wird, dass die Voraussetzungen für die Mitteilung mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nicht 
eintreten werden und

2.	 die Voraussetzungen für eine Löschung sowohl bei der Verfas-
sungsschutzbehörde als auch bei der empfangenden Stelle vor-
liegen. 

(5) Die Entscheidungen nach Absatz 2 trifft die Leitung der Ver-
fassungsschutzabteilung. Erfolgt die Mitteilung in den Fällen der 
Absätze 3 und 4 nicht binnen zwölf Monaten nach Beendigung des 
Einsatzes, entscheidet die jeweils für die Anordnung oder Entschei-
dung über den Einsatz zuständige Stelle über die weitere Zurück-
stellung und deren Dauer. Sie entscheidet auch über das Unterblei-
ben. In diesem Fall sind die Daten unverzüglich zu löschen.

Abschnitt 6  
Abschließende Vorschriften 

§ 62  
Prüf- und Löschfristen 

Ordnet dieses Gesetz die Prüfung der Fortdauer einer Speiche-
rung, die Vernichtung von Akten oder die Löschung von Daten an, 
beginnt 
1.	 eine nach Jahren bemessene Frist mit Ablauf des Kalenderjah-

res, 
2.	 eine nach Monaten bemessene Frist mit Ablauf des Kalender-

halbjahres,
in welchem der maßgebliche Prüfzeitpunkt eingetreten ist. 

§ 63  
Zuständigkeiten für Entscheidungen 

(1) Ist nach den Vorschriften dieses Gesetzes die Leitung der für 
Inneres zuständigen Senatsverwaltung zur Entscheidung berufen, 
trifft diese das für Inneres zuständige Senatsmitglied und im Falle 
seiner Verhinderung die zuständige Staatssekretärin oder der zustän-
dige Staatssekretär. 

(2) Ist nach den Vorschriften dieses Gesetzes die Leitung der Ab-
teilung für Verfassungsschutz zur Entscheidung berufen, ergeht 
diese im Falle der Verhinderung durch die zur Vertretung berufene 
Person. Zur ständigen Vertretung berufen soll nur werden, wer über 
die Befähigung zum Richteramt verfügt. 
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(2) Die Tat ist nur auf Antrag verfolgbar. Die Antragstellung er-
folgt durch die Leitung der für Inneres zuständigen Senatsverwal-
tung. 

§ 67  
Einschränkung von Grundrechten 

Auf Grund dieses Gesetzes können das Brief-, Post- und Fern-
meldegeheimnis nach Artikel 10 des Grundgesetzes und das Grund-
recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 des Grund-
gesetzes eingeschränkt werden.

Artikel 2 
Änderung des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes Berlin

In § 47 Absatz 1 Nummer 11 des Justizvollzugsdatenschutzgeset-
zes Berlin vom 27. September 2021 (GVBl S.  1145), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Februar 2023 (GVBl. S. 38) 
geändert worden ist, wird die Angabe „§ 27 Absatz 1“ durch die An-
gabe „§ 47 Absatz 1“ ersetzt.

Artikel 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. September 2026 in Kraft. Zugleich tritt 
das Verfassungsschutzgesetz Berlin in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. Juni 2001 (GVBl. S. 235), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 27. September 2021 (GVBl. 1121) geändert wor-
den ist, außer Kraft.

Berlin, den 9. März 2026

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia  S e i b e l d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Kai  W e g n e r

§ 64  
Personalentwicklung 

Der Senat kann jährlich bestimmen, in welchem Umfang Dienst-
kräften der Abteilung für Verfassungsschutz freie, frei werdende und 
neu geschaffene Stellen in der Hauptverwaltung für Zwecke der 
Personalentwicklung vorbehalten werden. 

§ 65  
Bestimmungen des Berliner Datenschutzgesetzes 

(1) Bei der Erfüllung der Aufgaben durch die Verfassungsschutz-
behörde finden die Bestimmungen des Berliner Datenschutzgesetzes 
mit Ausnahme von § 2 Absatz 9, § 13 Absatz 1 und 4 sowie der Be-
stimmungen der Teile 2 und 3 Anwendung. § 20a Absatz 2, die §§ 31 
und 36 Absatz 1 bis 4 und die §§ 37 bis 39, 48, 50, 69 und 70 des 
Berliner Datenschutzgesetzes sind entsprechend anzuwenden. 
(2) Die Abteilung für Verfassungsschutz ist verantwortliche daten-

verarbeitende Stelle im Sinne des § 31 Nummer 7 des Berliner Da-
tenschutzgesetzes. Die Übermittlung an andere Organisationsein-
heiten der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung ist ungeachtet 
der fach- und dienstaufsichtlichen Befugnisse zulässig, wenn dies 
für die Erfüllung der Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes erforderlich ist. 
(3) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der 

Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung 
eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage 
gespeichert werden, dürfen nur für diese Zwecke und zur Verfol-
gung der im Berliner Datenschutzgesetz als Straftaten bezeichneten 
Handlungen verwendet werden. 

§ 66  
Strafvorschriften 

(1) Wer gegen die Verpflichtung zum Stillschweigen nach 
§ 22 Absatz 6 oder § 28 Absatz 3 Satz 2 verstößt, wird mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
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Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1 
Änderung des 

Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes
Nummer 32 der Anlage zu § 2 Absatz 4 Satz 1 des Allgemeinen 

Sicherheits- und Ordnungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. Oktober 2006 (GVBl. S. 930), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 und 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 2025 (GVBl. S. 590) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1.	 In Absatz 21 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon er-

setzt.
2.	 Folgender Absatz 22 wird angefügt: 

„(22) die Ordnungsaufgaben nach europäischem und nationa-
lem Recht betreffend geografische Angaben für Spirituosen und 
landwirtschaftliche Erzeugnisse, mit Ausnahme von Wein, so-
wie garantiert traditionelle Spezialitäten und fakultative Quali-
tätsangaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 9. März 2026

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia  S e i b e l d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Kai  W e g n e r

Sechsundzwanzigstes Gesetz
zur Änderung des 

Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes
Vom 9. März 2026
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Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1 
Änderung des Straßenreinigungsgesetzes

Nach §  10 des Straßenreinigungsgesetzes vom 19. Dezember 
1978 (GVBl. S. 2501), das zuletzt durch Gesetz vom 20. Dezember 
2023 (GVBl. S. 478) geändert worden ist, wird folgender § 10a ein-
gefügt:

„§ 10a  
Ermächtigungsgrundlage

(1) Die nach § 10 zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, 
abweichend von § 3 Absatz 8 zeitlich begrenzte Abweichungen zu-
zulassen, wenn die öffentlichen Belange die Abweichung erfordern 
oder wenn die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer 
offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde, die Abweichung 
mit öffentlichen Interessen vereinbar ist und keine wesentliche Be-
einträchtigung der Belange Beteiligter mit sich bringt.
(2) Macht die nach § 10 zuständige Senatsverwaltung von ihren 

Kompetenzen nach Absatz 1 Gebrauch, gilt für die Dauer der Lage, 
dass es im erheblichen Gesamtinteresse des Landes Berlins gemäß 
§  23 des Landesorganisationsgesetzes ist, Ersatzvornahmen nach 
§ 6 Absatz 3 vorzunehmen oder von den Instrumenten des § 24 Ab-
satz 3 des Landesorganisationsgesetzes Gebrauch zu machen.
(3) Erweisen sich Maßnahmen nach Absatz 1 oder Absatz 2 als 

unzureichend, kann das Land Berlin durch die nach § 10 zuständige 
Senatsverwaltung im jeweiligen Einvernehmen mit der für Betriebe 
zuständigen Senatsverwaltung sowie der Senatsverwaltung für Fi-
nanzen bei Lagen nach Absatz  1 auf Kosten des Pflichtigen den 
Winterdienst nach § 3 und § 4 ganz oder teilweise übernehmen. Die 
nach Satz  1 zu erbringenden Tätigkeiten obliegen den Berliner 
Stadtreinigungsbetrieben (BSR).“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 9. März 2026

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia  S e i b e l d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Kai  W e g n e r

Neuntes Gesetz
zur Änderung des Straßenreinigungsgesetzes

Vom 9. März 2026
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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Schulgesetzes

Das Schulgesetz vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt 
durch Artikel  2 des Gesetzes vom 11. Dezember 2025 (GVBl. 
S. 629) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.	 Dem Inhaltsverzeichnis werden die folgenden Angaben ange-

fügt:
„Anlage 1 (zu § 98 Absatz 7 Nummer 1) Schulgeldtabelle
Anlage 2 (zu § 101 Absatz 3 Nummer 2) Zuschlagstabelle“.

2.	 Dem § 6 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:
„Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts können keine 
Träger von Schulen in freier Trägerschaft sein.“

3.	 In §  9 Absatz  1 Satz  5 werden das Wort „können“ durch das 
Wort „schließen“ ersetzt und das Wort „abschließen“ gestrichen.

4.	 In § 56 Absatz 8 wird die Angabe „Nummer 4“ durch die An-
gabe „Nummer 6“ ersetzt.

5.	 § 98 wird wie folgt geändert:
a)	 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa)	Der Wortlaut wird Satz 1 und wie folgt geändert:
aaa)	In Nummer 1 werden nach dem Wort „zurücksteht“ 

die Wörter „und der Schulbetrieb mit mindestens 
drei Lehrkräften und zwölf Schülerinnen und Schü-
lern geführt wird“ eingefügt.

bbb)	In Nummer 4 wird das Wort „Erziehungsberechtig-
ten“ durch das Wort „Eltern“ ersetzt.

bb)	Folgender Satz wird angefügt:
„Von den Vorgaben des Satzes 1 Nummer 1 zur Min-
destgröße des Schulbetriebs kann die Schulaufsichtsbe-
hörde Ausnahmen zulassen, wenn die Gleichwertigkeit 
der Lehrziele und Einrichtungen gesichert ist.“

b)	 Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:
„Lehrkräfte sind verpflichtet, sich regelmäßig fortzubilden.“

c)	 Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 eingefügt:
„(7) Die Sonderung der Schülerinnen und Schüler nach 

den Besitzverhältnissen der Eltern wird nicht gefördert ge-
mäß Absatz 3 Satz 1 Nummer 4, wenn
1.	 die erhobenen monatlichen Schulgelder in Abhängigkeit 

vom Einkommen der unterhaltspflichtigen Eltern und 
der Schülerin oder des Schülers die in der Anlage  1 
(Schulgeldtabelle) genannten Beträge nicht überschrei-
ten,

2.	 Aufnahmeverfahren ohne Berücksichtigung der Ein-
kommensverhältnisse durchgeführt werden und

3.	 eine hinreichende Ermäßigung des Schulgeldes für Ge-
schwisterkinder erfolgt.“

d)	 Die bisherigen Absätze 7 bis 10 werden die Absätze 8 bis 11.
e)	 Der bisherige Absatz 11 wird Absatz 12 und wie folgt ge-

ändert:
aa)	 In Nummer  1 werden nach dem Wort „die“ das Wort 

„näheren“ eingefügt und die Angabe „Nr. 4)“ durch die 

Wörter „Satz 1 Nummer 4 und Absatz 7), insbesondere 
zum maßgeblichen Einkommensbegriff einschließlich 
der Bestimmung des Bemessungszeitraums und zur An-
passung der Anlage 1 (Schulgeldtabelle) gemäß der all-
gemeinen Lohn- und Preisentwicklung“ ersetzt.

bb)	In Nummer 2 werden vor dem Wort „Bedingungen“ das 
Wort „näheren“ eingefügt sowie die Angabe „Nr.  3“ 
durch die Wörter „Satz 1 Nummer 3“ und der Punkt am 
Ende durch ein Komma ersetzt.

cc)	Die folgenden Nummern 3 und 4 werden angefügt:
„3.	 Einzelheiten zum Nachweis der in Absatz 3 Satz  1 

Nummer 5 benannten Voraussetzungen,
4.	 Einzelheiten zur erforderlichen wissenschaftlichen 

Ausbildung der Lehrkräfte an Ersatzschulen, insbe-
sondere im Hinblick auf die Verpflichtung der 
Lehrkräfte zur Fortbildung nach Absatz  5 Satz 6.“

6.	 § 99 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a)	 In Satz 1 werden das Wort „den“ durch das Wort „dem“ und 

die Wörter „zugelassen hat“ durch das Wort „zustimmt“ er-
setzt.

b)	 Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
„Mit dem Übergang der Genehmigung tritt der neue Träger 
den Verbindlichkeiten bei, die im Zusammenhang mit der 
Schulträgerschaft des alten Trägers gegenüber dem Land 
Berlin entstanden sind.“

7.	 § 101 wird wie folgt geändert:
a)	 In Absatz 1 wird das Wort „den“ durch die Wörter „gemein-

nützigen und diesen gleichgestellten“ ersetzt.
b)	 Die Absätze 2 und 3 werden durch die folgenden Absätze 2 

bis 5 ersetzt:
„(2) Der Zuschuss für genehmigte Ersatzschulen beträgt 

93 Prozent der Personalkosten entsprechender öffentlicher 
Schulen (vergleichbare Personalkosten). Als Personalkosten 
gelten die Kosten für das Personal, mit dem öffentliche 
Schulen regelhaft ausgestattet sind und das in einem Be-
schäftigungs- oder Dienstverhältnis mit dem Land Berlin 
steht.
(3) Zusätzlich erhalten Träger genehmigter Ersatzschulen

1.	 einen Zuschlag für gemeinsamen Unterricht in Höhe 
von 100 Prozent der Kosten des Personals, das allgemei-
nen öffentlichen Schulen für die Förderung von Schüle-
rinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf zugemessen wird, und

2.	 abgestufte Zuschläge für die Beschulung wirtschaftlich 
benachteiligter Schülerinnen und Schüler in Abhängig-
keit vom Einkommen der unterhaltpflichtigen Eltern 
und der Schülerin oder des Schülers, deren Höhe sich 
aus der Anlage 2 (Zuschlagstabelle) ergibt.

(4) In den Zuschüssen nach Absatz 2 und 3 enthalten ist 
ein Zuschuss für Sachkosten und die Kosten, die dem Träger 
für die Beschaffung und den Betrieb der erforderlichen 
Schulräume entstehen. Berechnungsgrundlage für die ver-
gleichbaren Personalkosten nach Absatz  2 Satz  1 sind die 
anlässlich der Aufstellung des Haushaltsplans von der für 
Finanzen zuständigen Senatsverwaltung ermittelten Beträge 

Gesetz
zur Neuordnung der Ersatzschulfinanzierung  

     und der Genehmigungsvoraussetzungen für Ersatzschulen
Vom 9. März 2026



120 Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      82. Jahrgang      Nr. 8     20. März 2026

für Vergütungen entsprechender Lehrkräfte und sonstiger 
schulischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Tarifbe-
schäftigte an öffentlichen Schulen. Personalkosten für den 
Betrieb eines mit einer Schule verbundenen Wohnheims (In-
ternat) werden bei der Berechnung der Personalkosten nicht 
berücksichtigt. Die Finanzierung von ergänzenden Betreu-
ungsangeboten gemäß § 19 Absatz 6 und die Finanzierung 
der Kosten, die im Rahmen der verlässlichen Zeit der offe-
nen Ganztagsschule der Primarstufe für außerunterrichtliche 
Betreuung und Förderung entstehen, werden durch Rechts-
verordnung nach § 19 Absatz 7 Satz 1 Nummer 3 geregelt.
(5) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 erhalten Träger von 

Ersatzschulen mit sonderpädagogischem Förderschwer-
punkt für Schülerinnen und Schüler in den Förderschwer-
punkten „Körperliche und motorische Entwicklung“, 
„Geistige Entwicklung“ und „Autismus“ sowie für Schüle-
rinnen und Schüler mit Förderstufe in den Förderschwer-
punkten „Sehen“ und „Hören und Kommunikation“ einen 
Zuschuss in Höhe von 115 Prozent der vergleichbaren Per-
sonalkosten.“

c)	 Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6 und wie folgt geän-
dert:
aa)	 In Satz 1 werden das Wort „drei“ durch das Wort „zwei“ 

ersetzt und die Wörter ,„frühestens jedoch, wenn der 
erste Schülerjahrgang die letzte Jahrgangsstufe erreicht 
hat“ gestrichen.

bb)	Die Sätze 3 und 4 werden aufgehoben.
d)	 Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7 und die Wörter „findet 

hierauf Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 bis 5“ werden durch 
die Wörter „finden hierauf die Absätze 2 und 3“ ersetzt.

e)	 Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 8.
f)	 Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 9 und wie folgt geän-

dert:
aa)	 In Satz  1 erster Halbsatz werden die Wörter „Ersatz-

schulen die in Absatz 2 Satz 1 vorgesehenen Zuschüsse“ 
durch die Wörter „dem Träger einer Ersatzschule die 
Zuschüsse nach den Absätzen 2 und 3“ und die Wörter 
„der Schulträger“ durch das Wort „er“ ersetzt.

bb)	In Satz 2 werden die Wörter „Der Zuschuss wird“ durch 
die Wörter „Die Zuschüsse nach den Absätzen 2 und 3 
werden“ ersetzt.

cc)	 In Satz 3 werden die Wörter „Absatz 2 Satz 1“ durch die 
Wörter „den Absätzen 2 und 3“ ersetzt.

dd)	In Satz 5 werden die Wörter „einen Zuschuss“ durch das 
Wort „Zuschüsse“ ersetzt.

g)	 Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 10.
h)	 Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 11 und wie folgt gefasst:

„(11) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwal-
tung wird ermächtigt, nach Anhörung der für Finanzen zu-
ständigen Senatsverwaltung das Nähere über die Bewilli-
gung von Zuschüssen durch Rechtsverordnung zu regeln, 
insbesondere
1.	 Einzelheiten zum Zuschuss nach Absatz 2, insbesondere 

die Berechnungsgrundlagen für die vergleichbaren Per-
sonalkosten einschließlich der Bestimmung des maß-
geblichen Bemessungszeitraums,

2.	 Einzelheiten zu den Zuschlägen nach Absatz 3, insbe-
sondere zum maßgeblichen Einkommensbegriff ein-
schließlich der Bestimmung des Bemessungszeitraums 
und zur Anpassung der Anlage 2 (Zuschlagstabelle) ge-
mäß der allgemeinen Lohn- und Preisentwicklung,

3.	 das Verfahren der Zuschussgewährung, insbesondere 
Einzelheiten zum Antragsverfahren einschließlich von 
Ordnungs- und Ausschlussfristen, zur Verpflichtung zur 

Nutzung eines zentralen IT-Fachverfahrens, zur Rück-
forderung überzahlter Beträge und zu deren Verzinsung 
sowie zur Prüfung der Verwendung der Zuschüsse.“

8.	 Dem § 129 werden die folgenden Absätze 20 und 21 angefügt:
„(20) Die Vorgaben zum Verbot der Förderung der Sonde-

rung der Schülerinnen und Schüler nach den Besitzverhältnis-
sen der Eltern gemäß § 98 Absatz 7 in Verbindung mit den §§ 2 
bis 4 der Ersatzschulgenehmigungsverordnung vom 9. März 
2026 (GVBl. S. 119, 124) in der jeweils geltenden Fassung fin-
den auf privatrechtliche Verträge über die Beschulung einer 
Schülerin oder eines Schülers an einer Schule in freier Träger-
schaft, die vor dem 1. Januar 2026 geschlossen wurden, erst ab 
dem Schuljahr 2029/30 Anwendung. Bis zu diesem Zeitpunkt 
gelten die bis zum 1. August 2027 maßgeblichen Vorgaben der 
Zweiten Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Pri-
vatschulen und den Privatunterricht vom 9. Dezember 1959 
(GVBl. S. 1223), die zuletzt durch § 75 des Gesetzes vom 11. 
Juli 1974 (GVBl. S. 1537) geändert worden ist, fort. Ein Ersatz-
schulträger erhält Zuschläge nach § 101 Absatz 3 Nummer 2 bis 
zu diesem Zeitpunkt nur, wenn er die Vorgaben des § 98 Ab-
satz 7 in Verbindung mit den §§ 2 bis 4 der Ersatzschulgeneh-
migungsverordnung für alle Schulverträge einhält.
(21) Soweit zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes 

zur Neuordnung der Ersatzschulfinanzierung und der Geneh-
migungsvoraussetzungen für Ersatzschulen vom 9. März 2026 
(GVBl. S. 119) der Schulträger einer Ersatzschule nicht ge-
meinnützig im Sinne des § 52 Absatz 1 Satz 1 der Abgaben-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 24) in der jeweils geltenden Fassung ist, 
wird hinsichtlich des Bestehens des Zuschussanspruchs gemäß 
§ 101 Absatz 2 und 3 für einen Übergangszeitraum von drei 
Jahren ab Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuordnung der Er-
satzschulfinanzierung und der Genehmigungsvoraussetzungen 
für Ersatzschulen vom Erfordernis der Gemeinnützigkeit ab-
gesehen, wenn die Ersatzschule in diesem Zeitraum ununter-
brochen betrieben wird.“

9.	 Die folgenden Anlagen werden angefügt:
„Anlage 1 
(zu § 98 Absatz 7 Nummer 1)

Schulgeldtabelle 1), 4)

jährliches Einkommen in 
Euro 2)

höchstens zulässiges mo-
natliches Schulgeld für ein 
Kind in Euro 3)

bis 30 000,00, wenn die 
Betroffenen die Voraus-
setzungen des § 7 Absatz 1 
der Lernmittelverordnung 
erfüllen

10,00

bis 30 000,00 35,00
ab 30 000,01 65,00
ab 42 000,01 160,00

ab 55 000,01 bis 73 000,00 290,00

Fußnoten:
1)	 Die nach den Fußnoten 2 und 3 anzupassenden Beträge 

werden im Amtsblatt für Berlin veröffentlicht.
2)	 Die Beträge unterliegen einer dreijährlichen Anpassung ge-

mäß der allgemeinen Lohnentwicklung.
3)	 Die Beträge unterliegen einer dreijährlichen Anpassung ge-

mäß der allgemeinen Preisentwicklung.
4)	 Ab einem Einkommen von 73 000,01 Euro wird auf die 

Festlegung eines Höchstbetrages verzichtet.
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Anlage 2 
(zu § 101 Absatz 3 Nummer 2)

Zuschlagstabelle 1), 2)

jährliches Einkommen in 
Euro

Zuschlag nach § 101 Ab-
satz 3 Nummer 2 pro Mo-
nat in Euro

bis 30 000,00, wenn die 
Betroffenen die Voraus-
setzungen des § 7 Absatz 1 
der Lernmittelverordnung 
erfüllen

175,00

bis 30 000,00 150,00
ab 30 000,01 bis 42 000,00 120,00
ab 42 000,01 bis 55 000,00 	 25,00

Fußnoten:
1)	 Die nach § 10 Absatz 3 der Ersatzschulzuschussverordnung 

anzupassenden Beträge werden im Amtsblatt für Berlin 
veröffentlicht.

2)	 Ab einem Einkommen von 55 000,01 Euro werden keine 
Zuschläge gezahlt.“

Artikel 2 
Verordnung über Zuschüsse für Ersatzschulen  

(Ersatzschulzuschussverordnung – ESZV)

Inhaltsverzeichnis

Teil 1 
Allgemeines

§ 1	 Anwendungsbereich
§ 2	 Gemeinnützigkeit

Teil 2 
Zuschuss gemäß § 101 Absatz 2 des Schulgesetzes

§ 3	 Entsprechende öffentliche Schulen
§ 4	 Vergleichbare Personalkosten, Personalbedarf
§ 5	 �Berücksichtigungsfähige Anzahl von Schülerinnen und 

Schülern
§ 6	 Schüler-Lehrkraft-Relation
§ 7	 Personalkostendurchschnittssätze
§ 8	 Schulversuch

Teil 3 
Zuschläge gemäß § 101 Absatz 3 des Schulgesetzes

§ 9	 Zuschlag für gemeinsamen Unterricht
§ 10	 �Zuschlag für Beschulung wirtschaftlich benachteiligter 

Schülerinnen und Schüler

Teil 4 
Verfahren

§ 11	 Antrags- und Bewilligungsverfahren
§ 12	 Nachweis und Prüfung der Verwendung der Zuschüsse
§ 13	 IT-Fachverfahren
§ 14	 Rückforderung überzahlter Beträge

Teil 5 
Schlussbestimmungen

§ 15	 Übergangsregelungen

Teil 1 
Allgemeines

§ 1 
Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt die Gewährung von Zuschüssen an ge-
meinnützige Träger und an diesen gleichstellte Träger genehmigter 
Ersatzschulen nach § 101 des Schulgesetzes.

§ 2 
Gemeinnützigkeit

(1) Die Gemeinnützigkeit eines Trägers wird nachgewiesen durch 
Bescheid des zuständigen Finanzamts über die Befreiung von der 
Körperschaftsteuer gemäß den §§ 51 und 52 der Abgabenordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2025 (BGBl. 2025 
I Nr. 24) in der jeweils geltenden Fassung.
(2) Gemeinnützigen Trägern gleichgestellt sind:

1.	 Körperschaften des öffentlichen Rechts nach Artikel  140 des 
Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 5 Satz 2 
der Weimarer Reichsverfassung, sofern diese keinen Betrieb ge-
werblicher Art im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 6 in Verbin-
dung mit § 4 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144), das 
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 347) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung führen;

2.	 Stiftungen des öffentlichen Rechts, die von Körperschaften im 
Sinne der Nummer 1 errichtet wurden und deren Zweck der Be-
trieb von Schulen in freier Trägerschaft ist.

Teil 2 
Zuschuss gemäß § 101 Absatz 2 des Schulgesetzes

§ 3 
Entsprechende öffentliche Schulen

(1) Als entsprechende öffentliche Schulen im Sinne des § 101 Ab-
satz 2 Satz 1 des Schulgesetzes gelten diejenigen Schularten mit den 
Bildungsgängen, die nach dem Schulgesetz oder nach auf Grund des 
Schulgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen vorhanden oder 
grundsätzlich vorgesehen sind. Betreibt der Schulträger eine Ersatz-
schule, die im Land Berlin als öffentliche Schule grundsätzlich zwar 
vorgesehen, jedoch nicht vorhanden ist, wird die Ersatzschule für 
die Berechnung der vergleichbaren Personalkosten in der Regel der-
jenigen öffentlichen Schule zugeordnet, der sie, bezogen auf die 
Schulart und die Schulstufe, bei Schulen mit sonderpädagogischem 
Förderschwerpunkt bezogen auf den Förderschwerpunkt und bei 
beruflichen Schulen bezogen auf die Schulart und den Bildungs-
gang, das Berufsfeld oder die Fachrichtung, die Organisationsform 
(Teilzeit- oder Vollzeitunterricht) und die Dauer, am ehesten ent-
spricht.

(2) Für die Berechnung des Zuschusses einer Ersatzschule, die 
nach der Pädagogik Rudolf Steiners arbeitet, werden die vergleich-
baren Personalkosten der Gemeinschaftsschule zugrunde gelegt, 
wobei für die Jahrgangsstufen 7 bis 12 die vergleichbaren Personal-
kosten der Sekundarstufe I und für die Jahrgangsstufe 13 die ver-
gleichbaren Personalkosten der gymnasialen Oberstufe zugrunde 
gelegt werden.

§ 4 
Vergleichbare Personalkosten, Personalbedarf

(1) Die vergleichbaren Personalkosten im Sinne des §  101 Ab- 
satz 2 Satz 1 des Schulgesetzes ergeben sich aus der Multiplikation 
des Personalbedarfs einer Ersatzschule nach den Absätzen 2 bis 4 mit 
den Personalkostendurchschnittssätzen nach Beschäftigtengruppe 
und Schulart gemäß § 7.
(2) Der Personalbedarf einer Ersatzschule ergibt sich aus der Perso-

nalausstattung entsprechender öffentlicher Schulen, differenziert 
nach Beschäftigtengruppen gemäß Absatz 3, unter Zugrundelegung 
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der berücksichtigungsfähigen Anzahl der Schülerinnen und Schüler 
der Ersatzschule gemäß § 5. Der Personalbedarf wird in Vollzeitein-
heiten ausgedrückt.
(3) Für die Ermittlung des Personalbedarfs nach Beschäftigten-

gruppen gilt Folgendes:
1.	 Der Lehrkräftebedarf bemisst sich in der Regel nach der Relati-

on Schülerinnen und Schüler je Lehrkraft an entsprechenden 
öffentlichen Schulen (Schüler-Lehrkraft-Relation) nach Maßga-
be des § 6. In Ausnahmefällen wird der Lehrkräftebedarf nach 
Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde abweichend von Satz 1 
teilweise oder vollständig unmittelbar durch Bedarfsfeststellung 
unter Berücksichtigung der konkreten Ersatzschule ermittelt 
(Einzelabrechnung). Für die Ermittlung des Lehrkräftebedarfs 
im Wege der Einzelabrechnung gilt Nummer 2 Satz 3 und 4 ent-
sprechend.

2.	 Den Bedarf an weiteren pädagogischen und nichtpädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermittelt die Schulaufsichts-
behörde im Wege einer Einzelabrechnung nach den für die ent-
sprechenden öffentlichen Schulen im Land Berlin geltenden Be-
stimmungen, insbesondere nach den für die Personalausstattung 
geltenden Richtlinien und den Arbeitszeitbestimmungen. Als 
weitere pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sin-
ne des Satzes 1 gelten auch die selbständig im Unterricht tätigen 
Pädagogischen Unterrichtshilfen. Für die Ermittlung des Perso-
nalbedarfs maßgeblich sind die Ausstattungsrichtlinien oder 
sonstigen Ausstattungsvorgaben, die für die Personalausstattung 
des zu Beginn des Bewilligungsjahres letzten abgeschlossenen 
Schuljahres gelten. Soweit Ausstattungsvorgaben nicht festge-
legt sind, ist die durchschnittliche Personalausstattung an ent-
sprechenden öffentlichen Schulen zugrunde zu legen. Im Fall 
des Satzes 4 ist für das bezirkliche Personal eine pauschalierte 
Betrachtung zulässig.

(4) Kosten, die zum Stichtag 31. Dezember 2009 Personalkosten 
im Sinne des § 101 des Schulgesetzes waren, gelten auch dann als 
Personalkosten fort, wenn die Aufgaben zu einem späteren Zeit-
punkt durch Dritte wahrgenommen werden.

§ 5 
Berücksichtigungsfähige Anzahl von 

Schülerinnen und Schülern
(1) Die berücksichtigungsfähige Anzahl von Schülerinnen und 

Schülern einer Ersatzschule ergibt sich aus der jahresdurchschnitt-
lichen Anzahl auf der Grundlage einer monatsgenauen Betrachtung. 
Bei der Ermittlung der durchschnittlichen Schülerzahl im Bewilli-
gungsjahr werden nur Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, die 
für den jeweiligen Monat einen privatrechtlichen Vertrag mit der 
Schule über die Beschulung abgeschlossen haben und während des 
Monats nicht mehr als die Hälfte der Unterrichtstage unentschuldigt 
versäumt haben. Nicht als unentschuldigt versäumt gelten insbeson-
dere Unterrichtstage mit nachgewiesenen Zeiten von Erkrankung 
und Praktikum. Nimmt eine Schülerin oder ein Schüler dauerhaft 
nicht mehr am Unterricht teil, wird die Schülerin oder der Schüler 
bei der Ermittlung der zuschussrelevanten Anzahl der Schülerinnen 
und Schüler nicht berücksichtigt; dies gilt auch dann, wenn sie oder 
er sich noch nicht von der Schule abgemeldet hat.
(2) Zum Nachweis der Teilnahme der Schülerinnen und Schüler 

am Unterricht dienen die Klassenbücher, Kursbücher oder Anwe-
senheitsnachweise gemäß § 10 Absatz 1 bis 3 der Schuldatenver-
ordnung vom 7. August 2023 (GVBl. S. 283), die durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 4. März 2024 (GVBl. S. 55) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung oder gleichwertige Unterlagen, die 
an Ersatzschulen gemäß § 6 Absatz 8 der Schuldatenverordnung zu 
führen sind.

§ 6 
Schüler-Lehrkraft-Relation

(1) Die Schulaufsichtsbehörde ermittelt die Schüler-Lehrkraft-
Relation jeweils gesondert für

1.	 die allgemein bildenden Schulen (ohne Schulen mit sonderpä-
dagogischem Förderschwerpunkt), differenziert nach Schular-
ten und Schulstufen,

2.	 die Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt, dif-
ferenziert nach Förderschwerpunkten, und

3.	 die beruflichen Schulen, differenziert nach Schularten und Bil-
dungsgängen, Berufsfeldern oder Fachrichtungen, Organisati-
onsformen (Teilzeit- oder Vollzeitunterricht) und Dauer.

(2) Der Schüler-Lehrkraft-Relation liegt jeweils die Summe des 
ermittelten Lehrkräftebedarfs aller entsprechenden öffentlichen 
Schulen, differenziert nach Absatz  1 Nummer  1 bis 3, zugrunde. 
Den Lehrkräftebedarf ermittelt die Schulaufsichtsbehörde für jede 
öffentliche Schule gesondert im Rahmen der jährlich durchzufüh-
renden Lehrkräftebedarfsfeststellung auf der Grundlage der für die 
Lehrkräftestundenzumessung geltenden Verwaltungsvorschriften 
und der für die Arbeitszeit der Lehrkräfte geltenden Bestimmungen. 
Bei der Berechnung der Schüler-Lehrkraft-Relation bleibt der Lehr-
kräftebedarf unberücksichtigt, der für Tätigkeiten außerhalb des 
unmittelbaren Schulbetriebs oder für den Religions- und Weltan-
schauungsunterricht entsteht. Die jeweilige Summe des Lehrkräfte-
bedarfs gemäß Satz 1 wird zur Anzahl der Schülerinnen und Schüler, 
die die entsprechenden öffentlichen Schulen besuchen, ins Verhält-
nis gesetzt. Maßgeblich sind die Schülerzahlen, auf deren Basis die 
Lehrkräftebedarfsfeststellung erfolgt.
(3) Für die Ermittlung des Personalbedarfs ist der Durchschnitt 

der Schüler-Lehrkraft-Relation der letzten drei dem Bewilligungs-
jahr vorangehenden Schuljahre maßgeblich. Zugrunde zu legen sind 
die in den jeweiligen Schuljahren geltenden Ausstattungsvorgaben. 
Abweichend von Satz  1 findet ein kürzerer Bemessungszeitraum 
von einem Schuljahr oder von zwei Schuljahren Anwendung, wenn 
ein entsprechender Bildungsgang im öffentlichen Bereich nur für 
diesen kürzeren Zeitraum eingerichtet war.

§ 7 
Personalkostendurchschnittssätze

(1) Die Schulaufsichtsbehörde berechnet für jede Beschäftigten-
gruppe im Sinne des Absatzes 2 Personalkostendurchschnittssätze 
auf der Basis der von der für Finanzen zuständigen Senatsverwal-
tung für das Bewilligungsjahr ermittelten Beträge für Vergütungen 
entsprechender Lehrkräfte sowie weiterer pädagogischer und nicht-
pädagogischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Tarifbeschäftig-
te an öffentlichen Schulen. Für jede Beschäftigtengruppe werden die 
von der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung für die jeweilige 
Beschäftigtengruppe ermittelten Beträge, in Ermangelung solcher 
die Beträge mit dem engsten Sachzusammenhang und in Ermange-
lung auch solcher die allgemeinen Werte für Tarifbeschäftigte der 
Hauptverwaltung, zugrunde gelegt. Bei der schulartspezifischen 
Gewichtung der Personalkostendurchschnittssätze werden auch die 
Besoldungsgruppen der Beamten berücksichtigt. Die Werte für die 
Beschäftigten der Bezirke bleiben unberücksichtigt. Sofern die von 
der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung ermittelten Beträge 
gesondert für die Tarifgebiete Ost und West ausgewiesen werden, 
werden der Berechnung die Beträge für das Tarifgebiet West zu-
grunde gelegt.
(2) Als Beschäftigtengruppen im Sinne dieser Vorschrift gelten

1.	 die Lehrkräfte,
2.	 die Pädagogischen Unterrichtshilfen,
3.	 die Betreuerinnen und Betreuer,
4.	 die Erzieherinnen und Erzieher sowie
5.	 das nichtpädagogische Personal.
(3) Für die Beschäftigtengruppen der Lehrkräfte nach Absatz 2 

Nummer  1 und des weiteren pädagogischen Personals nach Ab- 
satz  2 Nummer  2 bis 4 werden einheitliche Personalkostendurch-
schnittssätze für jede Schulart berechnet, indem die nach Absatz 1 
zugrunde gelegten Werte entsprechend der Verteilung der Entgelt-
gruppen an öffentlichen Schulen im letzten abgeschlossenen Schul-
jahr vor Beginn des Bewilligungsjahres innerhalb einer Schulart 
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gewichtet werden. Abweichend von Satz 1 werden bei der Gewich-
tung für die Beschäftigtengruppe der Lehrkräfte sowohl die an öf-
fentlichen Schulen vorhandenen Entgelt- als auch die Besoldungs-
gruppen berücksichtigt.
(4) Die Personalkostendurchschnittssätze der Beschäftigtengrup-

pe des nichtpädagogischen Personals gemäß Absatz  2 Nummer  5 
werden durch Gewichtung der nach Absatz  1 zugrunde gelegten 
Werte entsprechend der Verteilung der Entgeltgruppen an allen öf-
fentlichen Schulen im letzten abgeschlossenen Schuljahr vor Beginn 
des Bewilligungsjahres berechnet, ohne dass eine Differenzierung 
nach Schularten erfolgt. Im Rahmen der Gewichtung nach Satz 1 
wird das bezirkliche Personal pauschal berücksichtigt.
(5) Auf die nach den Absätzen 3 und 4 berechneten Durchschnitts-

sätze werden die anteiligen Beträge für die Unfallkasse für Versi-
cherte bei der für Bildung zuständigen Senatsverwaltung aufge-
schlagen. Zulässig ist die Heranziehung der Höhe der Unfallkassen-
beiträge, die im dritten Quartal vor Beginn des Bewilligungsjahres 
ermittelt werden können.

(6) Als Schularten im Sinne dieser Vorschrift gelten die Grund-
schulen, die Integrierten Sekundarschulen, die Gymnasien, die Ge-
meinschaftsschulen, die Schulen mit sonderpädagogischem Förder-
schwerpunkt und die beruflichen Schulen, wobei zu den beruflichen 
Schulen in diesem Sinne auch die beruflichen Gymnasien gehören.

§ 8 
Schulversuch

Wird einem Schulträger die Durchführung eines Schulversuchs 
genehmigt, wird mit der Genehmigung zugleich über die zugrunde 
zu legende Personalausstattung und die Berechnung der vergleich-
baren Personalkosten entschieden. Soweit entsprechende Schulver-
suche an öffentlichen Schulen durchgeführt werden, soll sich die 
Berechnung der vergleichbaren Personalkosten an der Personalaus-
stattung der öffentlichen Schulen orientieren. Die Sätze 1 und 2 
gelten nur für die Klassen und Züge, für die der Schulversuch ge-
nehmigt wurde. Soweit die Wartefrist nach §  101 Absatz  6 des 
Schulgesetzes noch nicht abgelaufen ist, wird über die zugrunde zu 
legende Personalausstattung und die Berechnung der vergleichbaren 
Personalkosten erst nach Ablauf der Wartefrist entschieden.

Teil 3 
Zuschläge gemäß § 101 Absatz 3 des Schulgesetzes

§ 9 
Zuschlag für gemeinsamen Unterricht

(1) Der Zuschlag gemäß § 101 Absatz 3 Nummer 1 des Schulge-
setzes wird einem Träger einer genehmigten allgemeinen Ersatz-
schule für jede Schülerin und jeden Schüler gewährt, für die oder 
den das zuständige Schulpsychologische und Inklusionspädagogi-
sche Beratungs- und Unterstützungszentrum im betreffenden Monat 
des Bewilligungsjahres das Bestehen sonderpädagogischen Förder-
bedarfs gemäß § 31 Absatz 3 Satz 1 der Sonderpädagogikverord-
nung vom 19. Januar 2005 (GVBl. S. 57), die zuletzt durch Verord-
nung vom 3. März 2025 (GVBl. S. 151) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung durch Feststellungsbescheid festgestellt 
hat. Liegt ein Feststellungsbescheid vor, wird der Zuschlag rück-
wirkend ab dem Zeitpunkt der Stellung des Antrags gemäß §  31 
Absatz 1 und 2 der Sonderpädagogikverordnung gewährt, nicht je-
doch bewilligungsjahrübergreifend. § 11 Absatz 4 bleibt unberührt.
(2) Für die Berechnung des Zuschlags gemäß §  101 Absatz  3 

Nummer 1 des Schulgesetzes sind die Ausstattungsvorgaben für die 
öffentlichen Schulen maßgeblich. Soweit die Ausstattungsvorgaben 
die Anwendung von Bemessungsfaktoren aus Zeiträumen vor dem 
1. Januar 2026 vorsehen, wird für die Bemessung der Zuschläge auf 
aktuelle Werte zurückgegriffen.
(3) Zum Zweck des Nachweises, dass für einen bestimmten Zeit-

raum ein Feststellungsbescheid gemäß §  31 Absatz  3 Satz  1 der 
Sonderpädagogikverordnung vorgelegen hat, dient die gemäß § 13 
Absatz 3 Nummer 8 der Schuldatenverordnung im sonderpädagogi-

schen Förderbogen vorgehaltene Abschrift des Feststellungsbe-
scheids. Im Falle eines Schulwechsels ist der Träger verpflichtet, 
zum Zweck des Nachweises der Anspruchsberechtigung eine Kopie 
des Feststellungsbescheids aufzubewahren.

§ 10 
Zuschlag für Beschulung wirtschaftlich benachteiligter  

Schülerinnen und Schüler
(1) Für das Einkommen der unterhaltspflichtigen Eltern und der 

Schülerin oder des Schülers gemäß § 101 Absatz 3 Nummer 2 des 
Schulgesetzes gilt § 3 Absatz 1 Satz 3 bis 7 der Ersatzschulgeneh-
migungsverordnung vom 9. März 2026 (GVBl. S. 119, 124) ent-
sprechend. Für die Zuschläge nach § 101 Absatz 3 Nummer 2 des 
Schulgesetzes ist das Einkommen maßgeblich, das im zweiten dem 
Bewilligungsjahr vorangehenden Kalenderjahr erzielt wurde. Im 
Hinblick auf die Voraussetzungen des § 7 Absatz 1 der Lernmittel-
verordnung vom 16. Dezember 2010 (GVBl. S.  662), die zuletzt 
durch Artikel 4 der Verordnung vom 3. August 2018 (GVBl. S. 506) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung gemäß An-
lage 2 zum Schulgesetz (Zuschlagstabelle) ist es ausreichend, wenn 
diese mindestens einen Tag im Vorjahr des Bewilligungsjahres 
erfüllt waren.
(2) Der Nachweis des Einkommens gemäß Absatz 1 Satz 1 und 2 

erfolgt in geeigneter Weise, etwa durch Vorlage von Steuerbescheid 
oder Lohnbescheinigungen. Der Nachweis über den Bezug von in 
§ 7 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 der Lernmittelverordnung benannten 
Leistungen erfolgt durch Vorlage des Nachweises über das Bestehen 
eines Anspruchs auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabe-
paket oder, wenn ein solcher Nachweis nicht erbracht werden kann, 
durch Vorlage des Bescheids über die Bewilligung einer der in § 7 
Absatz 1 Nummer 1 bis 5 der Lernmittelverordnung benannten Leis-
tungen. Der Nachweis über das Vorliegen der Voraussetzungen des 
§ 7 Absatz 1 Nummer 6 der Lernmittelverordnung und den Bezug 
von in § 7 Absatz 1 Nummer 7 der Lernmittelverordnung benannten 
Leistungen erfolgt in geeigneter Weise. Der Schulträger ist ver-
pflichtet, eine Kopie der nach den Sätzen 1 bis 3 eingereichten Un-
terlagen anzufertigen und aufzubewahren.

(3) Die Anpassung der Anlage 2 zum Schulgesetz (Zuschlagsta-
belle) erfolgt vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel alle drei Kalenderjahre durch die Schulaufsichtsbehörde. Die 
Grenzen des jährlichen Einkommens werden entsprechend der Ent-
wicklung des Nominallohnindex für Berlin des Statistischen Lan-
desamts Berlin-Brandenburg (abrufbar unter: www.statistik-berlin-
brandenburg.de), die in den 36 Monaten bis März des Vorjahres des 
Bewilligungsjahres eingetreten ist, angepasst. Die Höhe der Zu-
schläge wird entsprechend der Entwicklung des Verbraucherpreis-
index für Berlin des Statistischen Landesamts Berlin-Brandenburg 
(abrufbar unter: www.statistik-berlin-brandenburg.de), die in den  
36 Monaten bis März des Vorjahres des Bewilligungsjahres einge-
treten ist, angepasst. Die Beträge nach den Sätzen 2 und 3 werden 
auf volle Euro gerundet.

Teil 4 
Verfahren

§ 11 
Antrags- und Bewilligungsverfahren

(1) Der Zuschuss nach § 101 Absatz 1 des Schulgesetzes wird auf 
Antrag des Schulträgers für die Dauer eines Haushaltsjahres bewil-
ligt. Der Zuschussantrag ist bis zum 30. September des Vorjahres bei 
der Schulaufsichtsbehörde einzureichen.

(2) Grundlage für die Berechnung des Zuschusses ist die vom 
Schulträger nach näherer Bestimmung der Schulaufsichtsbehörde 
für das Bewilligungsjahr aufzustellende Bedarfsübersicht. In der 
Bedarfsübersicht sind insbesondere die voraussichtlichen durch-
schnittlichen Schülerzahlen und weitere Angaben, die im Hinblick 
auf die Gewährung von Zuschüssen nach § 101 Absatz 2 und 3 des 
Schulgesetzes von Belang sind, monatsgenau anzugeben.
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(3) Dem Schulträger ist ein Bewilligungsbescheid zu erteilen. 
Bewilligungsjahr ist das Haushaltsjahr, für das der Zuschuss bean-
tragt wurde. Wird eine Ersatzschule während eines Haushaltsjahres 
errichtet oder aufgelöst, wird der Zuschuss für das maßgebliche 
Haushaltsjahr anteilig gewährt. Der bewilligte Betrag wird in mo-
natlichen Teilbeträgen im Voraus gezahlt. Im Bewilligungsjahr kann 
bis zum Vorliegen der erforderlichen Daten eine Abschlagszahlung 
in Höhe der Dezemberrate oder eines durchschnittlichen Monatszu-
schusses des vergangenen Haushaltsjahres gezahlt werden.
(4) Ändern sich die Tatsachen, die den Angaben des Schulträgers 

in der Bedarfsübersicht zugrunde liegen, hat der Schulträger dies 
auch nach Erhalt des Bewilligungsbescheids unverzüglich der 
Schulaufsichtsbehörde mitzuteilen. Dies gilt insbesondere für we-
sentliche Abweichungen im Hinblick auf die in der Bedarfsübersicht 
angegebenen voraussichtlichen durchschnittlichen Schülerzahlen 
und die weiteren Angaben, die im Hinblick auf die Gewährung von 
Zuschüssen nach § 101 Absatz 2 und 3 des Schulgesetzes von Be-
lang sind. Ein Antrag auf Erhöhung des bewilligten Zuschusses 
(Änderungsantrag) ist bis zum 10. September des Bewilligungsjah-
res zu stellen. Ein Antrag auf Erhöhung, der erst nach diesem Zeit-
punkt eingeht, wird nicht berücksichtigt (Ausschlussfrist). Abwei-
chend von den Sätzen 3 und 4 werden Meldungen von Schülerinnen 
und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, der erst nach 
dem 10. September des Bewilligungsjahres durch Feststellungsbe-
scheid festgestellt wurde, berücksichtigt, wenn die Nachmeldung 
unverzüglich erfolgt. Ein auf eine Änderungsmitteilung nach diesem 
Absatz  hin erlassener Änderungsbescheid berührt nicht die Be-
standskraft des Bewilligungsbescheids nach Absatz  3 Satz  1 im 
Hinblick auf die nicht geänderten Berechnungsgrundlagen.

§ 12 
Nachweis und Prüfung der Verwendung der Zuschüsse

(1) Der Schulträger hat seine Kassen- und Buchführung und die 
Ausgestaltung der Belege nach den für das öffentliche Haushalts-
wesen geltenden Grundsätzen oder nach den Grundsätzen der kauf-
männischen Buchführung einzurichten.
(2) Innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Bewilligungsjah-

res hat der Schulträger den Nachweis über die zweckentsprechende 
Verwendung des Zuschusses (Verwendungsnachweis) bei der Schul-
aufsichtsbehörde zur Prüfung einzureichen. Die im Verwendungs-
nachweis enthaltenen Angaben dienen der überblicksartigen Über-
prüfung des gewährten Ersatzschulzuschusses (kursorische Verwen-
dungsnachweisprüfung). Der Verwendungsnachweis enthält insbe-
sondere monatsgenaue Angaben zu den tatsächlichen Schülerzahlen 
und die weiteren Angaben, die im Hinblick auf die Gewährung der 
Zuschüsse nach § 101 Absatz 2 und 3 des Schulgesetzes von Belang 
waren.

(3) Die Schulaufsichtsbehörde und der Rechnungshof von Berlin 
sind zur Durchführung einer beleghaften Prüfung der Angaben des 
Schulträgers im Verwendungsnachweis berechtigt (vertiefte Ver-
wendungsnachweisprüfung). Die in Satz 1 genannten Behörden sind 
berechtigt, die Prüfung vor Ort beim Schulträger, bei der Ersatz-
schule oder andernorts selbst durchzuführen oder durch Beauftragte 
durchführen zu lassen. Der Schulträger und die Schulleiterin oder 
der Schulleiter der Ersatzschule sind verpflichtet, zu diesem Zweck 
Einblick in die Bücher, Belege und Schülerunterlagen im Sinne des 
§ 6 Absatz 2 der Schuldatenverordnung oder diesen gleichwertige 
Unterlagen der Ersatzschule gemäß § 6 Absatz  8 der Schuldaten-
verordnung zu geben, die geforderten Auskünfte zu erteilen und 
Nachweise zu erbringen. Auf Verlangen sind die Verträge über die 
Beschulung vorzulegen.

§ 13 
IT-Fachverfahren

Zuschussanträge gemäß § 11 Absatz 1 und Änderungsanträge ge-
mäß § 11 Absatz 4 Satz 3 sind über ein von der Schulaufsichtsbehörde 
vorgegebenes IT-Fachverfahren zu stellen. Verwendungsnachweise 
gemäß § 12 Absatz 2 einschließlich der Angaben zu den tatsächli-
chen Schülerzahlen sind über das IT-Fachverfahren einzureichen. 

Über Ausnahmen von den Sätzen 1 und 2 entscheidet die Schulauf-
sichtsbehörde.

§ 14 
Rückforderung überzahlter Beträge

(1) Ist der auf Grund des Verwendungsnachweises für das Bewil-
ligungsjahr zuzumessende Betrag geringer als der bewilligte und 
gezahlte Zuschuss, hat der Schulträger den durch schriftlichen Ver-
waltungsakt festzusetzenden Differenzbetrag zu erstatten. Der zu 
erstattende Betrag kann mit laufenden Zuschussansprüchen verrech-
net werden. Absatz 3 bleibt unberührt.

(2) Ist der nach Absatz 1 Satz 1 festgesetzte Differenzbetrag nach 
Ablauf von vier Wochen seit der Bekanntgabe des Erstattungsbe-
scheids nicht zurückgezahlt, hat der Schulträger den überzahlten 
Betrag mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzin-
sen, es sei denn, der überzahlte Betrag ist unbestritten und kann mit 
künftigen Zuschüssen verrechnet werden.
(3) Bereits gezahlte Zuschüsse, auf die wegen tatsächlich niedri-

gerer Schülerzahlen als in der Bedarfsübersicht gemäß § 11 Absatz  
2 oder im Änderungsantrag gemäß § 11 Absatz 4 Satz 3 angegeben 
kein Anspruch bestand, sind nach Aufforderung unverzüglich zu-
rückzuzahlen. Hat es der Schulträger entgegen § 11 Absatz 4 Satz 1 
und 2 versäumt, diese Änderung der Schulaufsichtsbehörde unver-
züglich mitzuteilen, wird der Rückzahlungsbetrag nach Ablauf von 
vier Wochen seit dem Zeitpunkt des Entstehens der Änderung mit 
fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst.

Teil 5 
Schlussbestimmungen

§ 15 
Übergangsregelungen

(1) Das Antragsverfahren für das Bewilligungsjahr 2026 ist vor-
behaltlich des Satzes 2 nach den Regelungen dieser Verordnung 
durchzuführen. Die Regelungen dieser Verordnung, die auf die Zu-
schläge in § 101 Absatz 3 des Schulgesetzes Bezug nehmen, finden 
erstmals für Zeiträume ab dem 1. August 2027 Anwendung. Dies 
gilt insbesondere für die §§ 9 und 10 sowie die auf § 101 Absatz 3 
des Schulgesetzes Bezug nehmenden Regelungen in den §§ 11 und 
12.
(2) Soweit sich aus der Berechnung der Personalkostendurch-

schnittssätze gemäß § 7 für das Bewilligungsjahr 2026 niedrigere 
Werte als nach der für das Bewilligungsjahr 2025 geltenden Rechts-
lage ergeben, sind für das Bewilligungsjahr 2026 abweichend von 
§ 7 die Personalkostendurchschnittssätze heranzuziehen, die für das 
Bewilligungsjahr 2025 nach der zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Rechtslage ermittelt wurden.

Artikel 3 
Verordnung über die Genehmigung von Ersatzschulen und die 
Anzeigepflicht von Ergänzungsschulen und Freien Einrichtun-

gen (Ersatzschulgenehmigungsverordnung – ESGV)

Inhaltsverzeichnis
§ 1	 Anwendungsbereich
§ 2	� Aufnahme von Schülerinnen und Schülern an Ersatzschulen
§ 3	 Schulgeld an Ersatzschulen
§ 4	 �Mitteilungs-, Vorlage- und Prüfpflichten von Ersatzschulen
§ 5	 �Sicherung der wirtschaftlichen und rechtlichen Stellung der 

Lehrkräfte an Ersatzschulen
§ 6	 �Persönliche Eignung der an einer Ersatzschule tätigen Perso-

nen und des Schulträgers
§ 7	 �Anzeigepflicht für Ergänzungsschulen und freie Einrichtun-

gen
§ 8	 Übergangsregelungen
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§ 1 
Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für die Errichtung und den Betrieb von 
Schulen in freier Trägerschaft und für freie Einrichtungen im Land 
Berlin gemäß §  94 und §  104 des Schulgesetzes vom 26. Januar 
2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
11. Dezember 2025 (GVBl. S. 629) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung.

§ 2 
Aufnahme von Schülerinnen und Schülern 

an Ersatzschulen
(1) Schülerinnen und Schüler dürfen bei der Aufnahme an eine 

Ersatzschule nicht auf Grund eingeschränkter wirtschaftlicher Leis-
tungsfähigkeit benachteiligt werden. Die Ersatzschule hat das Auf-
nahmeverfahren so zu gestalten, dass erst nach der Abgabe eines 
Aufnahmeangebots für die Schülerin oder den Schüler die Einkom-
mensverhältnisse erfragt werden oder Informationen eingeholt wer-
den, die Rückschlüsse auf die Einkommensverhältnisse ermögli-
chen. Die Abfrage der Spendenbereitschaft anlässlich des Aufnah-
meverfahrens ist unzulässig. Informationen, die die Ersatzschule 
zum Aufnahmeverfahren auf ihrer Internetseite veröffentlicht oder 
herausgibt, haben den Hinweis zu enthalten, dass das Aufnahmever-
fahren ohne Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit der Schülerin oder des Schülers und der unterhaltspflichtigen 
Eltern durchgeführt wird und Fragen nach den Einkommensverhält-
nissen vor Abgabe eines Aufnahmeangebots unzulässig sind.
(2) Es steht den Ersatzschulen frei, bevorzugt Plätze für Schüle-

rinnen und Schüler aus einkommensschwachen Familien zur Verfü-
gung zu stellen. In diesen Fällen findet Absatz 1 Satz 2 keine An-
wendung.

(3) Auf Verlangen hat die Ersatzschule der Schulaufsichtsbehörde 
in geeigneter Form nachzuweisen, dass die Vorgaben des Absatzes 1 
eingehalten werden. Der Nachweis kann insbesondere durch eine 
schriftliche Erklärung der Eltern einer minderjährigen Schülerin 
oder eines minderjährigen Schülers oder der volljährigen Schülerin 
oder des volljährigen Schülers, dass das Aufnahmeverfahren ohne 
Fragen zu den Einkommensverhältnissen gestaltet wurde, oder 
durch den Nachweis einer hinreichenden sozialen Durchmischung 
der Schülerschaft erbracht werden.

§ 3 
Schulgeld an Ersatzschulen

(1) Die in der Anlage 1 zum Schulgesetz (Schulgeldtabelle) vor-
gesehenen einkommensabhängigen Höchstbeträge beziehen sich 
jeweils auf ein Schuljahr. Im Hinblick auf das Verbot der Förderung 
der Sonderung der Schülerinnen und Schüler nach den Besitzver-
hältnissen der Eltern ist das Einkommen maßgeblich, das in dem 
letzten zu Beginn des betreffenden Schuljahres abgeschlossenen 
Kalenderjahr erzielt wurde. Als Einkommen gilt die Summe der 
positiven Einkünfte im Sinne des § 2 Absatz 1 und 2 des Einkom-
mensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom  
8. Oktober 2009 (BGBl.  I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel  29 des Gesetzes vom 4. Februar 2026 (BGBl.  2026 I Nr. 33) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung und der Leis-
tungen nach § 32b Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes, die von 
der Schülerin oder dem Schüler und den unterhaltspflichtigen Eltern 
erzielt oder empfangen werden. Ein Ausgleich mit Verlusten aus 
verschiedenen Einkunftsarten und mit Verlusten des anderen Eltern-
teils oder der Schülerin oder des Schülers ist nicht zulässig. Aus-
ländische Einkünfte, die den Einkünften im Sinne des Satzes 1 ent-
sprechen und der deutschen Einkommensbesteuerung nicht unter-
liegen, sind als Einkommen einzubeziehen. Ist die Erbringung eines 
Nachweises über die Einkommenshöhe noch nicht möglich, ist die 
zulässige Höhe des Schulgeldes vorläufig auf der Grundlage des 
glaubhaft gemachten Einkommens zu berechnen. Wenn der die 
Schülerin oder den Schüler betreuende Elternteil unter der Erbrin-
gung von Nachweisen glaubhaft macht, dass der andere unterhalts-
pflichtige Elternteil keinen Unterhalt zahlt und sich auch sonst an 

der Erziehung der Schülerin oder des Schülers nicht beteiligt, wird 
allein auf das Einkommen des betreuenden Elternteils und der Schü-
lerin oder des Schülers abgestellt.

(2) Als Schulgeld gelten alle von den Schülerinnen und Schülern 
oder ihren Eltern zu leistenden Entgelte, die verpflichtend Voraus-
setzung für den Schulbesuch sind. Zum Schulgeld zählen auch die-
jenigen Beträge, bei deren Zahlung eine von den Eltern zu erbrin-
gende Arbeitsleistung als erbracht gilt. Über die Höchstbeträge der 
jeweiligen Einkommenskategorie hinaus dürfen verpflichtende Ent-
gelte für Leistungen und Angebote nur in dem Maße erhoben wer-
den, in dem diese auch an öffentlichen Schulen verpflichtend und 
entgeltlich sind. Spenden und sonstige freiwillige Leistungen zählen 
nicht zum Schulgeld, wenn sie unabhängig von einem Aufnahme-
verfahren erbracht, erbeten oder angekündigt werden. Freiwillig ist 
eine Leistung, wenn sie in der Regelmäßigkeit und Höhe nicht vom 
Schulträger festgelegt ist, sondern uneingeschränkt im freien Ermes-
sen der Leistenden steht. Aus der Nichterbringung freiwilliger Leis-
tungen dürfen keine Nachteile entstehen.
(3) Sind Eltern für mehrere Kinder, die eine Schule in freier Trä-

gerschaft besuchen (Geschwisterkinder), unterhaltspflichtig, ermä-
ßigt sich das nach der Anlage 1 zum Schulgesetz (Schulgeldtabelle) 
einkommensabhängige höchstens zulässige monatliche Schulgeld 
für jedes Kind nach Maßgabe des Satzes 2 (Geschwisterkindermäßi-
gung). Bei zwei Kindern beträgt die Ermäßigung 20 Prozent, bei 
drei Kindern 40 Prozent und bei vier oder mehr Kindern 50 Prozent. 
Bei einem jährlichen Einkommen oberhalb des in der Anlage 1 zum 
Schulgesetz (Schulgeldtabelle) geregelten Bereichs gewährt der Er-
satzschulträger auf Antrag eine Geschwisterkindermäßigung, wenn 
und soweit die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kinder und ihrer 
Eltern es erfordern.
(4) In Ausnahmefällen und zur Vermeidung besonderer Härten 

prüft der Schulträger auf Antrag über die in den Absätzen 1 und 3 
enthaltenen Vorgaben hinaus eine individuelle Herabsetzung des 
Schulgeldes.

(5) Den Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern steht es frei, 
freiwillig auf die Anwendung der Anlage 1 zum Schulgesetz (Schul-
geldtabelle) zu verzichten. Die Erklärung eines Verzichts nach 
Satz 1 ist erst nach Abschluss eines Vertrags über die Beschulung 
zulässig. Ein Widerruf des Verzichts nach Satz 1 ist mit Wirkung für 
die Zukunft zulässig.
(6) Auch bei einem jährlichen Einkommen oberhalb der Anlage 1 

zum Schulgesetz (Schulgeldtabelle) hat der Schulträger bei der Fest-
legung des zu entrichtenden Schulgeldes zu beachten, dass eine 
Sonderung der Schülerinnen und Schüler nach den Besitzverhält-
nissen der Eltern nicht gefördert wird.

(7) Wird das zu entrichtende Schulgeld von der Arbeitgeberin 
oder dem Arbeitgeber der Schülerin oder des Schülers, der Bundes-
agentur für Arbeit oder vergleichbaren Dritten übernommen, findet 
die Anlage 1 zum Schulgesetz (Schulgeldtabelle) keine Anwendung. 
Der Schulträger hat das Vorliegen einer Drittfinanzierung auf Ver-
langen gegenüber der Schulaufsichtsbehörde nachzuweisen. 
(8) Der Schulträger ist verpflichtet, die Eltern in einem Informati-

ons- und Beratungsgespräch auf alle angebotenen Möglichkeiten 
zur Vermeidung einer finanziellen Überforderung hinzuweisen und 
die wesentlichen Inhalte dieses Gesprächs schriftlich zu dokumen-
tieren und von den Eltern bestätigen zu lassen.
(9) Die Anpassung der höchstens zulässigen monatlichen Schul-

gelder in Abhängigkeit vom jährlichen Einkommen der unterhalts-
pflichtigen Eltern und der Schülerin oder des Schülers gemäß § 98 
Absatz 7 Nummer 1 des Schulgesetzes in Verbindung mit der Anla-
ge 1 zum Schulgesetz (Schulgeldtabelle) erfolgt alle drei Schuljahre 
durch die Schulaufsichtsbehörde. Die Grenzen des jährlichen Ein-
kommens werden entsprechend der Entwicklung des Nominallohn-
index für Berlin des Statistischen Landesamts Berlin-Brandenburg 
(abrufbar unter: www.statistik-berlin-brandenburg.de), die in den  
36 Monaten bis März vor Beginn des jeweiligen Schuljahres einge-
treten ist, angepasst. Die Höhe des höchstens zulässigen monatli-
chen Schulgeldes wird entsprechend der Entwicklung des Verbrau-
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cherpreisindex für Berlin des Statistischen Landesamts Berlin-Bran-
denburg (abrufbar unter: www.statistik-berlin-brandenburg.de), die 
in den 36 Monaten bis März vor Beginn des jeweiligen Schuljahres 
eingetreten ist, angepasst. Die Beträge nach den Sätzen  2 und 3 
werden auf volle Euro gerundet.

§ 4 
Mitteilungs-, Vorlage- und Prüfpflichten von Ersatzschulen

(1) Die Ersatzschulen haben ihre geltende Schulgeldregelung ein-
schließlich der geltenden Schulgeldermäßigungen und sonstige im 
Zusammenhang mit dem Schulbesuch stehende Kosten und Arbeits-
leistungen sowie jede Änderung dieser Regelungen der Schulauf-
sichtsbehörde unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
(2) Die Ersatzschulen sind verpflichtet, ihre geltende Schulgeld-

regelung, die Anlage 1 zum Schulgesetz (Schulgeldtabelle) in der 
jeweils geltenden Fassung, einen Hinweis auf die Geschwisterkin-
dermäßigung und weitere von der Schule angebotene Möglichkeiten 
zur Vermeidung einer finanziellen Überforderung auf ihrer Internet-
seite zu veröffentlichen oder, wenn eine solche nicht betrieben wird, 
anderweitig zugänglich zu machen.
(3) Der Ersatzschulträger fordert die zur Einhaltung der Vorgaben 

des § 3 erforderlichen Unterlagen bei den Schülerinnen und Schü-
lern und deren Eltern an. Geben die Schülerin oder der Schüler und 
deren oder dessen Eltern keine Erklärung nach Absatz 4 Satz 2 in 
Verbindung mit § 3 Absatz 5 ab, legen sie geeignete Nachweise über 
ihr Einkommen im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 2 bis 5 und zu der 
Anzahl der nach § 3 Absatz 3 berücksichtigungsfähigen Geschwis-
terkinder vor. Der Ersatzschulträger überprüft die Angaben anhand 
der Unterlagen. Er ist verpflichtet, die zum Zweck der Einhaltung 
der Vorgaben des § 3 eingeholten Unterlagen fünf Jahre in Kopie 
aufzubewahren. 
(4) Im Falle eines Verzichts auf die Anwendung der Anlage 1 zum 

Schulgesetz (Schulgeldtabelle) nach § 3 Absatz 5 Satz 1 ist eine Vor-
lage von Einkommensunterlagen nicht erforderlich. Stattdessen ist 
eine schriftliche Erklärung der Eltern und gegebenenfalls der Schü-
lerin oder des Schülers erforderlich, dass sie über die betragsmäßi-
gen Vorgaben der Anlage 1 zum Schulgesetz (Schulgeldtabelle) und 
sämtliche weiteren Ermäßigungstatbestände informiert wurden und 
dennoch freiwillig ein von der Anlage 1 zum Schulgesetz (Schul-
geldtabelle) unabhängiges Schulgeld entrichten wollen. Absatz  3 
Satz 4 gilt entsprechend.
(5) Die Schulaufsichtsbehörde kann bei einer Ersatzschule und 

ihrem Träger prüfen, ob eine Sonderung der Schülerinnen und Schü-
ler nach den Besitzverhältnissen der Eltern gefördert wird. Eine 
Überprüfung durch die Schulaufsichtsbehörde erfolgt anhand ein-
zelner oder sämtlicher Unterlagen. Dies gilt auch für die sich bei der 
Schule oder ihrem Träger befindlichen Einkommensnachweise und 
die Erklärungen gemäß Absatz 4 Satz 2.

§ 5 
Sicherung der wirtschaftlichen und rechtlichen Stellung  

der Lehrkräfte an Ersatzschulen
(1) Lehrkräfte an Ersatzschulen sind grundsätzlich im Angestell-

tenverhältnis zu beschäftigen. Ausnahmen können auf Antrag im 
Hinblick auf die Besonderheiten der einzelnen Schule von der 
Schulaufsichtsbehörde genehmigt werden. Der Einsatz von Lehr-
kräften, die in keinem Arbeitnehmer- oder Honorarvertragsverhält-
nis zur Schule oder zum Schulträger stehen, ist grundsätzlich unzu-
lässig. Über Ausnahmen von Satz 3 entscheidet die Schulaufsichts-
behörde.
(2) Das Gehalt der Lehrkräfte an Ersatzschulen, die über eine 

Lehramtsbefähigung im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 3 des Lehr-
kräftebildungsgesetzes vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 49), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 2025 (GVBl. 
S. 525) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung ver-
fügen, muss mindestens 80 Prozent und das Gehalt der übrigen 
Lehrkräfte an Ersatzschulen mindestens 60 Prozent der Vergütung 

einer Lehrkraft mit Lehramtsbefähigung in der Entgeltgruppe 13 
Stufe 3 an einer öffentlichen Schule betragen.
(3) Die Vergütung der Honorarkräfte an Ersatzschulen darf nicht 

weniger als 60 Prozent der regelmäßigen Vergütung von freien Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der öffentlichen Schulen des Landes 
Berlin betragen.

§ 6 
Persönliche Eignung der an einer Ersatzschule tätigen Personen 

und des Schulträgers
(1) An einer Ersatzschule Beschäftigte und andere an der Schule 

regelmäßig tätige Personen müssen für den Umgang mit Schülerin-
nen und Schülern persönlich geeignet und zuverlässig sein.
Daran fehlt es insbesondere, wenn
1.	 Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person die Ver-

wirklichung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags 
schwerwiegend gefährdet, oder

2.	 die Person rechtskräftig wegen einer in § 72a Absatz 1 Satz 1 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 
(BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
3. April 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 107) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung genannten Straftat verurteilt worden 
ist; dabei sind nach § 52 Absatz 1 Nummer 5 des Bundeszentral-
registergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom  
21. September 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I S. 195), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 245) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung 
auch bekannte frühere Straftaten zu berücksichtigen, die im 
Bundeszentralregister bereits getilgt sind oder zu tilgen wären.

(2) Der Schulträger hat das Fehlen eines Ausschlussgrunds nach 
Absatz  1 Satz  2 Nummer  2 vor Tätigkeitsantritt einer Lehrkraft 
durch ein höchstens drei Monate altes erweitertes Führungszeugnis 
nach § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes im Original 
gegenüber der Schulaufsichtsbehörde nachzuweisen. In Abständen 
von fünf Jahren ist die erneute Vorlage eines erweiterten Führungs-
zeugnisses nach § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes 
erforderlich.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Schulleiterin 

oder den Schulleiter einer Ersatzschule und für den Schulträger der 
Ersatzschule oder, falls dieser keine natürliche Person ist, dessen 
Vertreterin oder Vertreter. Darüber hinaus ist zur Beurteilung der 
persönlichen Eignung ein Lebenslauf der in Satz 1 benannten Perso-
nen bei der Schulaufsichtsbehörde vorzulegen.
(4) Für den Nachweis der persönlichen Eignung anderer als der in 

den Absätzen 2 und 3 benannten an der Schule regelmäßig tätigen 
Personen gilt Absatz 2 mit der Maßgabe entsprechend, dass die Vor-
lage des Führungszeugnisses beim Schulträger erfolgt.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Personen, bei denen nach 

Art, Intensität und Dauer des Kontakts zu Schülerinnen und Schü-
lern eine Gefährdung ausgeschlossen ist.

§ 7 
Anzeigepflicht für Ergänzungsschulen 

und freie Einrichtungen
(1) Die Anzeige der Eröffnung einer Ergänzungsschule hat die 

Bezeichnung der Schule, Angaben über den Schulträger, die Schul-
leiterin oder den Schulleiter und die Lehrkräfte sowie Angaben über 
das Lehrziel, den Schulaufbau, die Unterrichtsfächer und die Schul-
räume zu enthalten. Der Anzeige sind Unbedenklichkeitsbescheini-
gungen der für Bau- und Wohnungswesen und der für Gesundheits-
wesen zuständigen Abteilung des jeweiligen Bezirksamtes beizufü-
gen.
(2) Die Anzeige der Eröffnung einer gemäß § 104 Absatz 1 des 

Schulgesetzes anzeigepflichtigen freien Einrichtung hat die Be-
zeichnung der freien Einrichtung, Angaben über die Inhaberin oder 
den Inhaber und Angaben über das Lehrziel und die Schulräume zu 
enthalten. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.



127Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      82. Jahrgang      Nr. 8     20. März 2026

§ 8 
Übergangsregelungen

(1) Diese Verordnung findet Anwendung auf Anträge zur Geneh-
migung der Errichtung, Änderung oder Anerkennung einer Ersatz-
schule, die am 1. August 2027 noch nicht abschließend beschieden 
waren. Diese Verordnung findet ferner Anwendung auf Genehmi-
gungen, die zu diesem Zeitpunkt bereits erteilt worden sind.
(2) Die Verpflichtung zur Durchführung und Dokumentation eines 

Informations- und Beratungsgesprächs gemäß § 3 Absatz 8 findet 
keine Anwendung auf Schulverhältnisse, die am 1. August 2027 
bereits begründet waren. Stattdessen informiert der Schulträger die 
Schulgemeinschaft in geeigneter Weise über die Anlage  1 zum 
Schulgesetz (Schulgeldtabelle) und die weiteren wesentlichen Rege-
lungen zum Verbot der Förderung der Sonderung der Schülerinnen 
und Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern.

Artikel 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes  2 Satz  1 mit 
Wirkung vom 1. Januar 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ersatz-
schulzuschussverordnung vom 29. November 2004 (GVBl. S. 479), 

die zuletzt durch Verordnung vom 15. Februar 2024 (GVBl. S. 37) 
geändert worden ist, außer Kraft.
(2) Artikel  1 Nummer  1, Nummer  5 Buchstabe c, Nummer  5 

Buchstabe e Doppelbuchstabe aa, § 101 Absatz 3 des Schulgesetzes 
nach Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe b, § 101 Absatz 11 Nummer 2 
des Schulgesetzes nach Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe h, Artikel 1 
Nummer 9 und Artikel 3 treten am 1. August 2027 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Zweite Durchführungsverordnung zum Gesetz über 
die Privatschulen und den Privatunterricht vom 9. Dezember 1959 
(GVBl. S.  1223), die zuletzt durch § 75 Absatz 2 Nummer 4 des 
Gesetzes vom 11. Juli 1974 (GVBl. S. 1537) geändert worden ist, 
außer Kraft.

Berlin, den 9. März 2026

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia  S e i b e l d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Kai  W e g n e r
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Als öffentliches Interesse an anderen Nutzungen im Sinne von 
Satz 1 Nummer 1 gilt die Versorgung breiter Schichten der Bevölke-
rung mit bezahlbarem Wohnraum und sozialer Infrastruktur. Hierzu 
zählt auch an diesen Flächen gelegene Infrastruktur, die den Angele-
genheiten der örtlichen Gemeinschaft dient. 

(3) Die Aufgabe nach Absatz 2 bedarf der Zustimmung des Abge-
ordnetenhauses. Dies gilt im Falle des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 
nicht, wenn die aufzugebende Gesamtfläche in der betroffenen 
Kleingartenanlage einmalig 0,5 Hektar nicht übersteigt.
(4) Die Ersatzflächen nach Absatz 2 sollen im Einzugsbereich der 

aufzugebenden Kleingartenanlage liegen.
(5) Bei einer Änderung der Zweckbestimmung von Kleingarten-

flächen gemäß Absatz 2 sind die Kleingartenorganisationen inklusi-
ve des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde e. V. durch An-
hörung von der zuständigen Behörde zu beteiligen.
(6) Das Land Berlin verzichtet darauf, Flächen, auf denen sich 

Kleingartenanlagen befinden, zu veräußern.
(7) Zuständig für die Durchführung dieses Gesetzes ist die für das 

Kleingartenwesen zuständige Senatsverwaltung. Sofern die Aufga-
be nach Absatz 2 der Zustimmung des Abgeordnetenhauses bedarf, 
ist die Senatsverwaltung zuständig, zu deren Aufgabenbereich das 
jeweilige Wohn- oder Infrastrukturvorhaben zählt. 

§ 4  
Öffentliche Zugänglichkeit

Das Land Berlin wirkt darauf hin, dass Wege in Kleingartenanla-
gen auf landeseigenen Flächen für die Öffentlichkeit ganzjährig zu-
gänglich sind. 

§ 5 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 9. März 2026

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia  S e i b e l d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Kai  W e g n e r

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

§ 1  
Ziel des Gesetzes

Ziel dieses Gesetzes ist es, Kleingartenanlagen nach § 2 dauerhaft 
zu erhalten.  

§ 2 
Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt für Kleingartenanlagen, die sich auf Flächen, 
die am 20. März 2026 im Eigentum des Landes Berlin stehen, be-
finden und 
1.	 in dem auf der Internetseite der Senatsverwaltung für Mobilität, 

Verkehr, Klimaschutz und Umwelt veröffentlichten Kleingar-
tenentwicklungsplan Berlin 2030 vom 25. August 2020 ver-
zeichnet sind oder 

2.	 nicht im Kleingartenentwicklungsplan nach Nummer  1 ver-
zeichnet sind, aber den Bestimmungen des Bundeskleingarten-
gesetzes vom 28. Februar 1983 (BGBl.  I S.  210), das zuletzt 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBl. I 
S. 2146) geändert worden ist, unterliegen. 

§ 3 
Erhaltung und Schutz

(1) Das Land Berlin hat die Kleingartenanlagen auf landeseigenen 
Flächen gemäß den nachfolgenden Vorschriften zu erhalten und zu 
schützen und wirkt dazu insbesondere auf die für den Erhalt der 
Kleingartenanlagen nach dem Bundeskleingartengesetz erforderli-
che kleingärtnerische Nutzung hin. 
(2) Kleingartenanlagen auf landeseigenen Flächen dürfen nur auf-

gegeben werden, wenn zum Zeitpunkt der Aufgabe Ersatzflächen in 
der gleichen Größe zur Verfügung stehen und soweit
1.	 das öffentliche Interesse an einer anderen Nutzung der Fläche 

überwiegt oder 
2.	 dies zur Erweiterung einer bestehenden Nutzung benachbarter 

Flächen erforderlich ist und die aufzugebende Gesamtfläche in 
der betroffenen Kleingartenanlage einmalig 0,5 Hektar nicht 
übersteigt oder 

3.	 die Kleingartenanlage im Geltungsbereich eines Bebauungspla-
nes liegt, der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes den 
Verfahrensstand nach § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuches erreicht 
hat oder von einer Vorkaufsrechtsverordnung auf Grund von 
§ 25 Absatz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuches betroffen ist.

Gesetz
zum Erhalt von Kleingartenanlagen auf 

landeseigenen Flächen in Berlin 
(Kleingartenflächensicherungsgesetz – KgFSG)

Vom 9. März 2026
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1.	 eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2.	 eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3.	 nach §  214 Absatz  3 Satz  2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und 

4.	 eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Verordnung schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Charlottenburg-
Wilmersdorf von Berlin unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs 
beachtlich sind. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden 
die in Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Satz 2 genannten Verletzungen 
oder Fehler gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und die in 
Satz  1 Nummer  4 genannte Verletzung gemäß §  32 Absatz  2 des 
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich. 
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-

ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind. 

§ 5 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 19. Dezember 2025 

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin 

Kirstin  B a u c h 
Bezirksbürgermeisterin

Ch.  B r z e z i n s k i 
Bezirksstadtrat für  
Stadtentwicklung,  

Liegenschaften und IT 

Auf Grund des § 12 Absatz 1 in Verbindung mit § 10 Absatz 1 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden 
ist, in Verbindung mit § 6 Absatz 3 und mit § 11 Absatz 1 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. No-
vember 1999 (GVBl. S. 578), das zuletzt durch Artikel 1 und Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GVBl. S. 285) geändert wor-
den ist, verordnet das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von 
Berlin:

§ 1
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 4-79 VE vom 27. Mai 

2025 für das Grundstück Halemweg 17/19 im Bezirk Charlotten-
burg-Wilmersdorf, Ortsteil Charlottenburg-Nord, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des vorhabenbezogenen Bebauungsplans kann bei 

der für die Vermessung zuständigen Abteilung des Bezirksamts, be-
glaubigte Abzeichnungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
können bei der für die Stadtplanung zuständigen Abteilung des Be-
zirksamts kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1.	 die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2.	 das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden

Verordnung
über die Festsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 4-79 VE 

im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, 
Ortsteil Charlottenburg-Nord

Vom 19. Dezember 2025
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(2) Es ist sicherzustellen, dass das elektronische Dokument mit 
den eingereichten Schriftstücken und sonstigen Unterlagen bildlich 
und inhaltlich übereinstimmt. Die Übertragung hat nach dem Stand 
der Technik zu erfolgen.

§ 4 
Führung und Struktur elektronischer Akten

(1) Elektronisch geführte Akten sind so zu strukturieren, dass sie 
die Bearbeitung durch die zuständigen Dienststellen und den Akten-
austausch unterstützen.
(2) Elektronische Dokumente sowie sonstige Dateien und Infor-

mationen gelten als zur Akte genommen, wenn sie bewusst und 
dauerhaft in der elektronischen Akte gespeichert worden sind. In der 
elektronischen Akte werden zur Akte gebrachte elektronische Doku-
mente einschließlich zugehöriger Signaturdateien sowie sonstige 
zur Akte gebrachte Dateien und Informationen gespeichert. Elektro-
nische Empfangsbekenntnisse und elektronische Formulare, die als 
strukturierte maschinenlesbare Datensätze übermittelt worden sind, 
werden als Datensätze in der elektronischen Akte gespeichert.
(3) Enthält eine elektronisch geführte Akte sowohl elektronische 

als auch in Papierform beibehaltene Bestandteile, muss beim Zugriff 
auf einen der Teile auf den jeweils anderen Teil hingewiesen wer-
den.
(4) Zur elektronischen Aktenführung wird gemäß §  5 Absatz  2 

Satz  3 des KONSENS-Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl.  I 
S. 3122) ein IT-Verfahren oder eine Software in Betrieb genommen. 
Das IT-Verfahren oder die Software sollen so gestaltet werden, dass 
sie, soweit technisch möglich, barrierefrei zugänglich und nutzbar 
sind.

§ 5 
Ersatzmaßnahmen

(1) Im Falle technischer Störungen der elektronischen Aktenfüh-
rung kann die Amtsleitung des Finanzamtes für Fahndung und Straf-
sachen Berlin oder die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung 
anordnen, dass eine Ersatzakte in Papierform geführt wird. Diese ist 
in die elektronische Form zu übertragen, sobald die Störung beho-
ben ist.

(2) Bei technischen Störungen im Sinne des Absatzes  1 ist der 
zuständige Fachbereich der für Finanzen zuständigen Senatsverwal-
tung umgehend zu unterrichten.

§ 6 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2026 in Kraft.

Berlin, den 19. Januar 2026

Senatsverwaltung für Finanzen
Stefan  E v e r s

Auf Grund
des § 32 Absatz 2 Satz 1 der Strafprozessordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), 
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 369) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 
Nummer  1 der IT-Subdelegationsverordnung Finanzverwaltung 
vom 25. November 2025 (GVBl. S. 659),
des § 15 Absatz 2 Satz 1 und 2 des Einführungsgesetzes zur Straf-
prozessordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 312-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I 
Nr. 319) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Nummer 2 der 
IT-Subdelegationsverordnung Finanzverwaltung, und
des § 110a Absatz 1a Satz 1 und 2 sowie Absatz 2 Satz 1 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 1987 (BGBl.  I S. 602), das zuletzt durch 
Artikel  21 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl.  2025 I 
Nr. 349) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Nummer 3 der 
IT-Subdelegationsverordnung Finanzverwaltung
verordnet die Senatsverwaltung für Finanzen:

§ 1 
Anordnung der elektronischen Aktenführung

In Verfahren der Berliner Finanzverwaltung wegen Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten werden Akten ab dem 1. Januar 2026 abwei-
chend von § 32 Absatz 1 Satz 1 der Strafprozessordnung und § 110a 
Absatz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten bis einschließlich 
31. Dezember 2026 in Papierform angelegt. Von anderer Stelle über-
mittelte elektronische Akten werden bis einschließlich 31. Dezem-
ber 2026 in Papierform geführt oder weitergeführt. Akten, die in 
Papierform angelegt wurden, werden in Papierform weitergeführt.

§ 2 
Bildung elektronischer Akten

Elektronische Dokumente einschließlich zugehöriger Signatur-
dateien, sonstige zur Akte gebrachte Dateien und Informationen so-
wie in Papierform beibehaltene Schriftstücke und sonstige Unterla-
gen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2, die dieselbe Angelegenheit betreffen, 
sind unter einem Aktenzeichen zu führen.

§ 3 
Übertragung von Papierdokumenten

(1) Schriftstücke und sonstige Unterlagen, die zu einer elektro-
nisch geführten Akte in Papierform eingereicht werden, sind in die 
elektronische Form zu übertragen und zur Akte zu nehmen. Ausge-
nommen sind in Papierform geführte Akten anderer Behörden, Bei-
akten sowie Schriftstücke und sonstige Unterlagen, die als Beweis-
mittel eingereicht werden oder deren Übertragung wegen ihres 
Umfangs oder ihrer sonstigen Beschaffenheit unverhältnismäßig 
wäre. Dokumente, die als Beweismittel sichergestellt sind, können 
in die elektronische Form übertragen werden.

Verordnung
zur elektronischen Aktenführung in Verfahren der  

Berliner Finanzverwaltung wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten  
(eAkten-Verordnung Finanzverwaltung – eAktFinV)

Vom 19. Januar 2026
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Auf Grund des § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 und 3 des Zweck-
entfremdungsverbot-Gesetzes vom 29. November 2013 (GVBl. 
S. 626), das zuletzt durch Gesetz vom 27. September 2021 (GVBl. 
S. 1131) geändert worden ist, verordnet der Senat:

Artikel 1
Die Zweckentfremdungsverbot-Verordnung vom 4. März 2014 

(GVBl. S.  73), die zuletzt durch Verordnung vom 12. November 
2024 (GVBl. S. 564) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.	 § 3 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In Buchstabe a werden die Wörter „10 Absatz 10 des Geset-
zes vom 30. Oktober 2017 (BGBI. I S.  3618)“ durch die 
Wörter „2 des Gesetzes vom 3. April 2025 (BGBl.  I  
Nr. 107)“ und die Wörter „Gesetz vom 17. Juli 2017 
(BGBl. I S. 1117)“ durch die Wörter „Artikel 8 Absatz 1 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (BGBl.  I Nr. 449)“ er-
setzt.

b)	 In Buchstabe c werden die Wörter „das zuletzt durch Arti-
kel 9 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl.  I S. 2757)“ 
durch die Wörter „das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 30. Mai 2024 (BGBl. I Nr. 173)“ und die Wörter „das 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. August 2017 
(BGBl. I S. 3214)“ durch die Wörter „das zuletzt durch Ar-
tikel  9 des Gesetzes vom 30. September 2025 (BGBl.  I  
Nr. 231)“ ersetzt.

2.	 In § 4 Absatz 3 Nummer 2 wird die Angabe „4100“ durch die 
Angabe „4 600“ ersetzt.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 5. März 2026

Der Senat von Berlin

Kai  W e g n e r 
Regierender Bürgermeister

Christian  G a e b l e r
Senator für Stadtentwicklung, 

Bauen und Wohnen

Vierte Verordnung
zur Änderung der Zweckentfremdungsverbot-Verordnung

Vom 5. März 2026
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Gemäß § 47 Absatz 5 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 11. Januar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 9) geändert wor-
den ist, wird nachstehend die Entscheidungsformel des Urteils des 
Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg vom 23. Mai 2024 
(Az. OVG 10 A 14.20) bekannt gemacht:
„Die Verordnung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Bau-
gesetzbuchs vom 14. Januar 2020 des Bezirksamtes Friedrichs-
hain-Kreuzberg zur Änderung der Erhaltungsverordnung gemäß  
§ 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs für das Ge-
biet „Hornstraße“ im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 
vom 28. Oktober 2004 (GVBl. S. 495), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 19. Februar 2019 (GVBl. S. 214), bekannt gemacht 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin vom 30. Januar 2020  
(S. 24), ist unwirksam.“
Damit ist die Verordnung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
des Baugesetzbuchs zur Änderung der Erhaltungsverordnung ge-
mäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs für das 
Gebiet „Hornstraße“ im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von Ber-
lin vom 28. Oktober 2004 (GVBl. S. 495), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 19. Februar 2019 (GVBl. S. 214), unwirksam.

Berlin, den 27. Februar 2026

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

C.  H e r r m a n n
Bezirksbürgermeisterin

Florian  S c h m i d t
Bezirksstadtrat für Bauen, 

Planen, Kooperative  
Stadtentwicklung

Bekanntmachung
über die Unwirksamkeit der „Verordnung gemäß § 172  

Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs zur Änderung der  
Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs  

für das Gebiet „Hornstraße“ im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von 
 Berlin vom 28. Oktober 2004 (GVBl. S. 495), zuletzt geändert durch  

Verordnung vom 19. Februar 2019 (GVBl. S. 214)“ (GVBl. 2020 S. 24)
Vom 27. Februar 2026
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